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Übergabe von Unterschriften
zum Erhalt der Postfiliale in Buschhoven
-Übergabe der Unterschriften an die Deutsche Post durch Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner

Dieser Dieser Dieser Dieser Dieser Ausgabe liegt der Ausgabe liegt der Ausgabe liegt der Ausgabe liegt der Ausgabe liegt der VVVVVerererereranstaltungskalender Swisttal für die Monate Fanstaltungskalender Swisttal für die Monate Fanstaltungskalender Swisttal für die Monate Fanstaltungskalender Swisttal für die Monate Fanstaltungskalender Swisttal für die Monate Februar bis ebruar bis ebruar bis ebruar bis ebruar bis April 2025 bei.April 2025 bei.April 2025 bei.April 2025 bei.April 2025 bei.
Außerdem liegt der Außerdem liegt der Außerdem liegt der Außerdem liegt der Außerdem liegt der VVVVVerererereranstaltungskalender in der Gemeindeverwanstaltungskalender in der Gemeindeverwanstaltungskalender in der Gemeindeverwanstaltungskalender in der Gemeindeverwanstaltungskalender in der Gemeindeverwaltung ausaltung ausaltung ausaltung ausaltung aus.....

Buschhoven.Buschhoven.Buschhoven.Buschhoven.Buschhoven. Wie am 10. Januar
berichtet, wurden fast 900 Un-
terschriften von Bürgerinnen
und Bürgern im Rahmen einer
Unterschriftenaktion an Bürger-
meisterin Petra Kalkbrenner
übergeben. Die Übergabe der
Unterschriften durch die Bürger-
meisterin der Gemeinde Swist-
tal an die Deutsche Post soll der
Forderung nach einer personell
besetzten Postfiliale in Busch-
hoven Nachdruck verleihen.
Am Donnerstag, den 23. Januar,
überreichte Bürgermeisterin Pe-
tra Kalkbrenner daher die ge-
sammelten Unterschriften mit
einem an Konzernvorstand To-
bias Meyer gerichteten Schrei-
ben der Deutsche Post DHL
Group an ihrem Hauptsitz in
Bonn.
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Amtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet am Schießbach“, 2. Änderung und ErweiterungBebauungsplan Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet am Schießbach“, 2. Änderung und ErweiterungBebauungsplan Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet am Schießbach“, 2. Änderung und ErweiterungBebauungsplan Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet am Schießbach“, 2. Änderung und ErweiterungBebauungsplan Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet am Schießbach“, 2. Änderung und Erweiterung

Beteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 eit gemäß § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 Baugesetzbuch 2 Baugesetzbuch 2 Baugesetzbuch 2 Baugesetzbuch 2 Baugesetzbuch

VerfahrensablaufVerfahrensablaufVerfahrensablaufVerfahrensablaufVerfahrensablauf
Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung am 09. Dezember
2020 auf Empfehlung des Planungs- und Verkehrsausschusses vom 03.
Dezember 2020 beschlossen, den Bebauungsplan Ollheim Ol 2 „Ge-
werbegebiet Am Schießbach“, 2. Änderung und Erweiterung aufzustel-
len.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) und der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB fand in
der Zeit vom 11.04.2023 bis einschließlich 10.05.2023 statt.
Der Beschluss zur Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde vom Planungs-
und Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am 31.10.2024 gefasst.
GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich
Der Änderungs- und Erweiterungsbereich umfasst die Parzelle Gemar-
kung Ollheim, Flur 2, Flurstück 377 und schließt im Westen an das
bereits bestehende Betriebsgelände und somit der Grenze des rechts-
verbindlichen Bebauungsplanes Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet Am
Schießbach“, 1. Änderung und Erweiterung an. Im Süden wird er vom
Schießbach begrenzt, sowie im Norden vom vorhandenen Wirtschafts-
weg in Verlängerung der bestehenden Zufahrt zum Betriebsgelände
Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG („Peterstraße“). Die Grenze des
Änderungs- und Erweiterungsbereiches im Osten verläuft parallel zum
östlich gelegenen Wirtschaftsweg sowie der Bundesautobahn A 61
entlang der Flurstücksgrenze des Flurstücks 377.
Im beigefügten Übersichtsplan ist der räumliche Geltungsbereich -
schwarz gestrichelt umrandet - dargestellt.
Ziel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der Planung
Ziel des Bebauungsplanes ist die Festsetzung eines Industriegebietes
(GI), um weitere Behandlungsanlagen des wertstofflichen Recyclings,
Lager- und Stellflächen sowie die Möglichkeit der Energiegewinnung
aus Einstromerzeugung zu schaffen.
Beteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der Öffentlichkeit durch eit durch eit durch eit durch eit durch VVVVVeröffentlichung im Interneteröffentlichung im Interneteröffentlichung im Interneteröffentlichung im Interneteröffentlichung im Internet
Die Öffentlichkeit wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB über die
förmliche Beteiligung unterrichtet und um Abgabe einer Stellungnah-
me gebeten.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufga-
benbereich durch die o.g. Bauleitplanung berührt werden kann, wer-
den gemäß § 4 Abs. 2 BauGB parallel am Verfahren beteiligt.
Zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB werden
folgende Unterlagen
- Entwurf des Bebauungsplanes mit zeichnerischen und textlichen

Festsetzungen

- Begründung zum Entwuf
- die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie-

genden umweltbezogenen Stellungnahmen
- Umweltbericht
- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag
- Artenschutzprüfung der Stufe 1
- Schalltechnische Untersuchung
- Ergänzung der Schalltechnischen Untersuchung zum Thema Wind-

energieanlagen
- Einordnung der im Betrieb gelagerten Abfälle und Erläuterung des

„Nutzungsschwerpunktes Energiegewinnung zur Eigenstromerzeu-
gung“

- Versickerungsuntersuchung
- Entwässerungskonzept
- Einzugsgebiet und Maßnahmenplan
- Verkehrstechnische Untersuchung
- Fachbeitrag Hochwasserschutz
- Archäologische Untersuchung
für die Dauer von einem Monat in der Zeit von

Montag, den 03.02.2025Montag, den 03.02.2025Montag, den 03.02.2025Montag, den 03.02.2025Montag, den 03.02.2025
bis einschließlichbis einschließlichbis einschließlichbis einschließlichbis einschließlich

Mittwoch, den 05.03.2025Mittwoch, den 05.03.2025Mittwoch, den 05.03.2025Mittwoch, den 05.03.2025Mittwoch, den 05.03.2025
auf der Homepage der Gemeinde Swisttal (www.Swisttal.de) unter
dem Menüpfad ‚Bauen & Wirtschaft‚ > ‚Bauleitplanung‚ > ‚ zu den
Bauleitplänen‚ > ‚Öffentlichkeitsbeteiligung‚ > ‚Bebauungspläne‚
(www.o-sp.de/swisttal/offen) zur Ansicht sowie zum Download im PDF-
Format zur Verfügung gestellt.
Alternativ können die Planunterlagen im Rathaus der Gemeinde Swist-
tal, Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-Ludendorf, von jedermann
eingesehen werden. Hierfür steht im ersten Obergeschoss während
der Dienststunden des Fachgebietes III/1 Gemeindeentwicklung

montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlich

dienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstags
von 14.00 bis 16.00 Uhrvon 14.00 bis 16.00 Uhrvon 14.00 bis 16.00 Uhrvon 14.00 bis 16.00 Uhrvon 14.00 bis 16.00 Uhr

ein öffentlich zugänglicher Laptop zur Verfügung. Um einen Zugang zu
dem Laptop zu erhalten, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen aus den
Büros Nr. 34 und 37 im ersten Obergeschoss zur Verfügung. Der Ort der
Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. Personen, welche diesen Ort nicht
erreichen können, werden gebeten unter der Telefonnummer (02255)
309-651 eine Möglichkeit der Einsichtnahme und eventuell der Abga-
be einer Stellungnahme zu vereinbaren. Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:     An Rosenmontag,An Rosenmontag,An Rosenmontag,An Rosenmontag,An Rosenmontag,
den 03.03.2025 ist das Rathaus voraussichtlich geschlossenden 03.03.2025 ist das Rathaus voraussichtlich geschlossenden 03.03.2025 ist das Rathaus voraussichtlich geschlossenden 03.03.2025 ist das Rathaus voraussichtlich geschlossenden 03.03.2025 ist das Rathaus voraussichtlich geschlossen.

Öffentliche Beteiligung am Planentwurf zur „Aufstellung
des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien zum
Regionalplan Köln“
Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal.Swisttal. Bezugnehmend auf die Bekanntmachung der Bezirksre-
gierung Köln zur Aufstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare
Energien zum Regionalplan Köln („Teilplan EE“) möchte die Ge-
meinde Swisttal hiermit darauf aufmerksam machen, dass die öf-
fentliche Beteiligung, die am 13. Januar 2025 begann, derzeit noch
bis zum 13. Februar 2025 möglich ist. In diesem Zeitraum können
Stellungnahmen zum Planentwurf vorgebracht werden.
Zum genauen Ablauf einer Stellungnahme und wo diese Unterlagen
einzusehen sind, möchten wir an dieser Stelle gerne auf die Be-
kanntmachung verweisen, welche Sie anliegend an diese Mittei-

lung finden. Abschließend sei darauf aufmerksam gemacht, dass
der Geltungsbereich des Teilplans EE den Rhein-Sieg-Kreis und
somit auch die Gemeinde Swisttal umfasst. Bürgerinnen und Bür-
ger sind innerhalb des oben genannten Zeitraums im Rahmen der
öffentlichen Beteiligung dazu eingeladen, eine Stellungnahme zu
formulieren.
Download:Download:Download:Download:Download:
https://www.swisttal.de/wp-content/uploads/2025/01/
bekanntmachung_regionalplanungsverfahren_aufstellung_teilplan_ee_
bekanntmachungstext.pdf
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Abgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von Stellungnahmen
Während der Beteiligungsfrist sollen Stellungnahmen zur Planung
jederzeit elektronisch (über die vorgenannte Internetadresse oder per
E-Mail: Lena.Schäfer@Swisttal.de) sowie bei Bedarf auch auf anderem
Wege, im Rathaus der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße 115, 53913
Swisttal-Ludendorf) von jedermann abgegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unter
den Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 und § 4a Abs. 5 BauGB
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalte
nicht kannte, nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. Außerdem
wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsge-
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend

gemacht werden können (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB).
Hinweis zum zentralen Portal des Landes NRWHinweis zum zentralen Portal des Landes NRWHinweis zum zentralen Portal des Landes NRWHinweis zum zentralen Portal des Landes NRWHinweis zum zentralen Portal des Landes NRW
Die eingestellten Informationen zum Bauleitplanverfahren sind zu-
sätzlich über das zentrale Portal des Landes unter der Internetadresse
https://bauleitplanung.nrw abrufbar.
Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a VVVVVerwerwerwerwerwaltungsverfahrensgesetz NRWaltungsverfahrensgesetz NRWaltungsverfahrensgesetz NRWaltungsverfahrensgesetz NRWaltungsverfahrensgesetz NRW:::::
Diese öffentliche Bekanntmachung ist im Internet auf der Homepage
der Gemeinde Swisttal unter der Adresse www.Swisttal.de (Menüpfad:
‚Bürger & Verwaltung‘> ‚Amtliche Bekanntmachung‘) abrufbar.
Hinweis zur DatenverarbeitungHinweis zur DatenverarbeitungHinweis zur DatenverarbeitungHinweis zur DatenverarbeitungHinweis zur Datenverarbeitung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage
des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 e) Datenschutz-
Grundverordnung und des Datenschutzgesetzes NRW. Die im Bauleit-
planverfahren übermittelten Daten und Informationen werden zum
Zweck der Durchführung des Verfahrens und Wahrung der Beteiligten-
rechte verwendet und dauerhaft gespeichert.

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet Am Schieß-
bach“, 2. Änderung und Erweiterung © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Kreises
(genordet, ohne Maßstab)(genordet, ohne Maßstab)(genordet, ohne Maßstab)(genordet, ohne Maßstab)(genordet, ohne Maßstab)

Bekanntmachung einer öffentlichen Ausschreibung
Hier: Kanalreinigung und -inspektion Gemeinde Swisttal
Die Gemeinde Swisttal schreibt im Deutschen Ausschreibungsblatt die
Vergabe der Leistungen für die „Kanalreinigung und -inspektion Ge-
meinde Swisttal“ in der Gemeinde Swisttal aus.

Die Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde
Swisttal (wwwwwwwwwwwwwww.swisttal.de.swisttal.de.swisttal.de.swisttal.de.swisttal.de) unter der Rubrik „Ausschreibungen“ ab-
rufbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 02255/309-616

Swisttal-Ludendorf,
den 24.01.2025
gez.
(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin
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Wahlbekanntmachung
Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

WahlbekanntmachungWahlbekanntmachungWahlbekanntmachungWahlbekanntmachungWahlbekanntmachung
1. Am 23.02.2025 findet die

Wahl zum 21. Deutschen BundestagWahl zum 21. Deutschen BundestagWahl zum 21. Deutschen BundestagWahl zum 21. Deutschen BundestagWahl zum 21. Deutschen Bundestag
statt.
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in folgende 13 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk 010: 010 Buschhoven I
Wahlraum: Turnhalle Grundschule Buschhoven links
Wahlbezirk 020: 020 Buschhoven II
Wahlraum: Turnhalle Grundschule Buschhoven rechts
Wahlbezirk 030: 030 Dünstekoven
Wahlraum: Feuerwehr Dünstekoven
Wahlbezirk 050: 050 Heimerzheim I
Wahlraum: Mensa Swistbachgrundschule
Wahlbezirk 060: 060 Heimerzheim II
Wahlraum: Grundschule Heimerzheim
Wahlbezirk 070: 070 Heimerzheim III
Wahlraum: Mensa Gesamtschule Swisttal
Wahlbezirk 080: 080 Essig/Ludendorf
Wahlraum: Dorfhaus Ludendorf
Wahlbezirk 090: 090 Miel
Wahlraum: Kindergarten Miel
Wahlbezirk 100: 100 Morenhoven
Wahlraum: Kreaforum
Wahlbezirk 110: 110 Odendorf I
Wahlraum: Dietrich-Bonhoeffer-Haus links
Wahlbezirk 120: 120 Odendorf II
Wahlraum: Dietrich-Bonhoeffer-Haus rechts
Wahlbezirk 130: 130 Ollheim
Wahlraum: Alte Schule Ollheim
Wahlbezirk 140: 140 Straßfeld
Wahlraum: Dorfhaus Straßfeld
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der
Zeit vom 12.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um15.00 Uhr in der Sporthalle Heimerzheim, Höhenring 101,
53913 Swisttal zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der
Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kenn-
worts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis
für die Kennzeichnung,
für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung
der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung

einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und
in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt
werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder
durch Briefwahl

teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehör-
de einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle
abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz
4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des
Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Swisttal, 31.01.2025
Kalkbrenner
(Bürgermeisterin)
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Amtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Heimerzheim Hz 40 „Seniorenpark Kölner Straße“Bebauungsplan Heimerzheim Hz 40 „Seniorenpark Kölner Straße“Bebauungsplan Heimerzheim Hz 40 „Seniorenpark Kölner Straße“Bebauungsplan Heimerzheim Hz 40 „Seniorenpark Kölner Straße“Bebauungsplan Heimerzheim Hz 40 „Seniorenpark Kölner Straße“

- - - - - Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 AbsAbsAbsAbsAbs..... 1 BauGB vom 23.04.2024 1 BauGB vom 23.04.2024 1 BauGB vom 23.04.2024 1 BauGB vom 23.04.2024 1 BauGB vom 23.04.2024
- Information der Öffentlichk- Information der Öffentlichk- Information der Öffentlichk- Information der Öffentlichk- Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zweckeit über die allgemeinen Ziele und Zweckeit über die allgemeinen Ziele und Zweckeit über die allgemeinen Ziele und Zweckeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen e sowie die wesentlichen e sowie die wesentlichen e sowie die wesentlichen e sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung gemäß § 13 a Auswirkungen der Planung gemäß § 13 a Auswirkungen der Planung gemäß § 13 a Auswirkungen der Planung gemäß § 13 a Auswirkungen der Planung gemäß § 13 a AbsAbsAbsAbsAbs.....
3 Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 Nr..... 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB

Bisheriger Bisheriger Bisheriger Bisheriger Bisheriger VVVVVerfahrensablauf:erfahrensablauf:erfahrensablauf:erfahrensablauf:erfahrensablauf:
Bereits in der Vergangenheit fanden Beratungen zur Aufstellung des
Bebauungsplanes in den zuständigen Gremien der Gemeinde Swisttal
statt.
Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung am 16.06.2020
auf Empfehlung des Planungs- und Verkehrsausschusses vom
28.05.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes Heimerzheim Hz 40
„Seniorenpark Kölner Straße“ nach § 2 Baugesetzbuch (BauGB) mit
Umweltprüfung und frühzeitiger Beteiligung beschlossen.
Nachdem das Verfahren für einige Zeit ruhte, hat der Rat der Gemein-
de Swisttal in seiner Sitzung am 23.04.2024 auf Empfehlung des
Planungs- und Verkehrsausschusses vom 11.04.2024 den Aufstellungs-
beschluss für den Bebauungsplan Heimerzheim Hz 40 „Seniorenpark
Kölner Straße“ nach § 2 Abs. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren
nach § 13 a BauGB gefasst.
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wird gemäß § 13a Abs. 2
Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-
richt nach § 2 a BauGB und gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB von
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a
Abs. 1 abgesehen wird.
Geltungsbereich:Geltungsbereich:Geltungsbereich:Geltungsbereich:Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke
Gemarkung Heimerzheim, Flur 26, Flurstücke 345, 346, 528, 520, 522,
524 und 529.
Nordöstlich grenzt der Geltungsbereich an die öffentliche Verkehrsflä-
che ‚Kölner Straße‚, im Südwesten an das Grundstück Flur 26, Flurstü-
cke 354 und 362 ‚Kölner Straße 81‚ sowie an eine private Grünfläche
(Flur 26, Flurstück 505) an der öffentlichen Verkehrsfläche ‚Am Alten
Sägewerk‚ gelegen. Westlich sowie nordwestlich grenzen die Wohn-
grundstücke ‚Am Alten Sägewerk‚ mit ihren gärtnerischen Nutzungen
an. Im Norden wird der Geltungsbereich durch das Grundstück Flur 26,
Flurstück 436 ‚Kölner Straße 89‚ begrenzt.
Im beigefügten Übersichtsplan ist der räumliche Geltungsbereich -
schwarz gestrichelt umrandet - dargestellt.
Ziel:Ziel:Ziel:Ziel:Ziel:
Der vorliegende Bebauungsplan Heimherzheim Hz 40 „Seniorenpark
Kölner Straße“ wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Voraus-
setzung zu schaffen, die eine Bebauung auf den unbebauten Flächen
zwischen der ‚Kölner Straße‘ und der Straße ‚Am Alten Sägewerk‘ nach
aktuellen Vorstellungen und Anforderungen an den Wohnungsbau
ermöglicht. Die Mischnutzung entlang der Kölner Straße soll im Be-
bauungsplan weiterhin als Mischgebiet festgesetzt werden.
Verfahrensart:Verfahrensart:Verfahrensart:Verfahrensart:Verfahrensart:
Das Baugesetzbuch ermöglicht es, einen Bebauungsplan für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere
Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach
§ 13a BauGB aufzustellen, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im
Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung von weniger als 20.000
m² festgesetzt wird.
Durch die Lage im Innenbereich und die geringe Fläche des Plangebie-
tes sowie durch das Ergebnis der o.g. Artenschutzprüfung aus dem
vorherigen Verfahren bestehen keine grundsätzlichen Bedenken be-
züglich der Belange des Umweltschutzes.
Die Artenschutzprüfung der Stufe I wird Gegenstand der förmlichen
Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB im weiteren Verfahren.

Flächennutzungsplan:Flächennutzungsplan:Flächennutzungsplan:Flächennutzungsplan:Flächennutzungsplan:
Der Flächennutzungsplan stellt für die Flächen des Geltungsbereiches
gemischte Bauflächen dar. Zur Umsetzung der geplanten Wohnbebau-
ung ist eine Änderung der Darstellung „Gemischte Bauflächen“ in
„Wohnbebauung“ erforderlich und soll im Wege der Berichtigung
erfolgen.
Die Öffentlichkeit wird im Sinne des § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB hiermit
informiert, wo sie sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie
die wesentlichen Auswirkungen unterrichten kann. Ihr wird hiermit die
Gelegenheit gegeben sich zur Planung zu äußern und sich über die
Planung zu informieren.
Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie die wesentlichen
Auswirkungen werden in der Zeit von

Montag, den 03.02.2025Montag, den 03.02.2025Montag, den 03.02.2025Montag, den 03.02.2025Montag, den 03.02.2025
bis einschließlichbis einschließlichbis einschließlichbis einschließlichbis einschließlich

Montag, den 10.02.2025Montag, den 10.02.2025Montag, den 10.02.2025Montag, den 10.02.2025Montag, den 10.02.2025
auf der Homepage der Gemeinde Swisttal (http://www.Swisttal.de)
unter dem Menüpfad ‚Bauen & Wirtschaft‚ > ‚Bauleitplanung‚ > ‚zu
den Bauleitplänen‚ > ‚Aufstellungsbeschluss‚ > ‚Bebauungspläne‚
(www.o-sp.de/swisttal/offen) während des vorgenannten Zeitraumes
zur Ansicht sowie zum Download im PDF-Format zur Verfügung ge-
stellt.
Die Mitarbeiterinnen der Büros 34 und 37 stehen Ihnen für Fragen zur
Planung zur Verfügung.
Alternativ können die Unterlagen im Rathaus der Gemeinde Swisttal,
Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-Ludendorf, von jedermann einge-
sehen und Äußerungen abgegeben werden. Hierfür wird im ersten
Obergeschoss während der Dienststunden des Fachgebietes III/1 Ge-
meindeentwicklung

montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlich

dienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstags
von 14.00 bis 16.00 Uhrvon 14.00 bis 16.00 Uhrvon 14.00 bis 16.00 Uhrvon 14.00 bis 16.00 Uhrvon 14.00 bis 16.00 Uhr

ein öffentlich zugänglicher Laptop von den Mitarbeiterinnen aus
den Büros Nr. 34 und 37 im ersten Obergeschoss bereitgestellt.
Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. Personen, die
diesen Ort nicht erreichen können, werden gebeten unter der
Telefonnummer (02255) 309-623 eine Möglichkeit der Einsichtnah-
me und eventuell der Abgabe einer Äußerung zur Planung zu ver-
einbaren. Während der o.g. Frist können Äußerungen zur Planung
jederzeit elektronisch (über die vorgenannte Internetadresse oder
per E-Mail: Anna.Wolff@Swisttal.de ) sowie bei Bedarf auch auf
anderem Wege, im Rathaus der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße
115, 53913 Swisttal-Ludendorf) von jedermann abgegeben werden.
Hinweis zum zentralen Portal des Landes NRWHinweis zum zentralen Portal des Landes NRWHinweis zum zentralen Portal des Landes NRWHinweis zum zentralen Portal des Landes NRWHinweis zum zentralen Portal des Landes NRW
Die eingestellten Informationen zum Bauleitplanverfahren sind zu-
sätzlich über das zentrale Portal des Landes unter der Interneta-
dresse https://bauleitplanung.nrw abrufbar.
Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a VVVVVerwerwerwerwerwaltungsverfahrensgesetz NRWaltungsverfahrensgesetz NRWaltungsverfahrensgesetz NRWaltungsverfahrensgesetz NRWaltungsverfahrensgesetz NRW:::::
Diese öffentliche Bekanntmachung ist im Internet auf der Homepa-
ge der Gemeinde Swisttal unter der Adresse www.Swisttal.de (Me-
nüpfad: ‚Bürger & Verwaltung‘ > ‚Aktuelles ‚ > ‚Amtliche Bekannt-
machungen‘) abrufbar.
Hinweis zur DatenverarbeitungHinweis zur DatenverarbeitungHinweis zur DatenverarbeitungHinweis zur DatenverarbeitungHinweis zur Datenverarbeitung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 e) Datenschutz-
Grundverordnung und des Datenschutzgesetzes NRW.
Die im Bauleitplanverfahren übermittelten Daten und Informatio-
nen werden zum Zweck der Durchführung des Verfahrens und Wah-
rung der Beteiligtenrechte verwendet und dauerhaft gespeichert.
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Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Heimerzheim Hz 40 „Seniorenpark Kölner
Straße“ Kartengrundlage: Geobasis NRW, Amtliche Basiskarte, Datenlizenz Kartengrundlage: Geobasis NRW, Amtliche Basiskarte, Datenlizenz Kartengrundlage: Geobasis NRW, Amtliche Basiskarte, Datenlizenz Kartengrundlage: Geobasis NRW, Amtliche Basiskarte, Datenlizenz Kartengrundlage: Geobasis NRW, Amtliche Basiskarte, Datenlizenz
<https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0><https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0><https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0><https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0><https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0>

Swisttal - Ludendorf, den 24.01.2025
gez.
(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Informationsveranstaltung Kommunale
Wärmeplanung der Gemeinde Swisttal
Die Informationsveranstaltung amDie Informationsveranstaltung amDie Informationsveranstaltung amDie Informationsveranstaltung amDie Informationsveranstaltung am
06.02.2025 von 18:00 bis 20:1506.02.2025 von 18:00 bis 20:1506.02.2025 von 18:00 bis 20:1506.02.2025 von 18:00 bis 20:1506.02.2025 von 18:00 bis 20:15
Uhr im Ratssaal der GemeindeUhr im Ratssaal der GemeindeUhr im Ratssaal der GemeindeUhr im Ratssaal der GemeindeUhr im Ratssaal der Gemeinde
Swisttal richtet sich an alle Interes-Swisttal richtet sich an alle Interes-Swisttal richtet sich an alle Interes-Swisttal richtet sich an alle Interes-Swisttal richtet sich an alle Interes-
siertensiertensiertensiertensierten
Die Gemeinde Swisttal hat sich das
selbstbindende Ziel gesetzt, bis
2045 klimaneutral zu sein.
Für eine erfolgreiche Energiewen-
de im Bereich der Wärmeversor-
gung ist die Gemeinde Swisttal An-
fang 2024 in den Prozess der Kom-
munalen Wärmeplanung eingestie-
gen.

Die Kommunale Wärmeplanung ist
ein strategisches Planungskonzept,
welches zur Gestaltung einer nach-
haltigen Wärmewende dient.
Es spiegelt den Ist-Zustand der Ge-
meinde wieder und betrachtet per-
spektivisch alle verfügbaren Wär-
mequellen.
Ob Photovoltaik, Solarthermie, Wär-
mepumpe oder Wärmenetze - die
Welt der Erneuerbaren Energien ist
vielseitig.
Der kommunale Wärmeplan zeigt
anschaulich auf, wo was möglich

und auch sinnvoll ist. Damit dient
die Kommunale Wärmeplanung als
Entscheidungshilfe für eine kosten-
effiziente und klimaschonende Wär-
meversorgung und leistet einen
wichtigen Beitrag zur gemeindli-
chen Klimaneutralität.
Im Rahmen einer öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung am
Donnerstag, den 06.02.202506.02.202506.02.202506.02.202506.02.2025
von 18:0018:0018:0018:0018:00 bis 20:15 Uhr20:15 Uhr20:15 Uhr20:15 Uhr20:15 Uhr
im Ratssaal derRatssaal derRatssaal derRatssaal derRatssaal der
Gemeinde SwisttalGemeinde SwisttalGemeinde SwisttalGemeinde SwisttalGemeinde Swisttal
(Rathausstraße 115 |

53913 Swisttal)
werden die Ergebnisse der Wärme-
planung durch die Gemeinde ge-
meinsam mit dem Fachbüro Energy
Effizienz GmbH präsentiert.
Interessierte sind herzlich eingela-
den, an der Veranstaltung teilzu-
nehmen. Aus organisatorischen
Gründen wird bis zum 05. Februar
um eine kurze, formlose Anmeldung
per Mail unter
Esther.Spielmanns@Swisttal.de
oder telefonisch unter
(02255) 309-624 gebeten.



Wir in Swisttal | 26. Jahrgang | Nr. 2 | Samstag, 01. Februar 2025 | Kw 5 | wir-in-swisttal.de/e-paper8

Energieberatung in der Region Rhein-Voreifel
- Beratungsangebot am 19. Februar 2025 in Swisttal
LudendorfLudendorfLudendorfLudendorfLudendorf..... Die Energieagentur
Rhein-Sieg und Verbraucherzentra-
le NRW bieten linksrheinisch eine
anbieterneutrale Energieberatung
an, bei der Fragen der Bürgerinnen
und Bürger zum Thema Energie
beantwortet werden. Das Bera-
tungsangebot gibt es zwei Mal im
Jahr und findet zunächst am 19.
Februar im Rathaus in Swisttal
statt. Die Expertise der Energie-
beratung steht dabei für eine zu-
kunftsorientierte und ressourcen-

schonende Energieversorgung mit
klimafreundlichem Heizen sowie
einer nachhaltigen energetischen
Gebäudesanierung - für eine ver-
besserte Energiebilanz, um Kos-
ten zu sparen und die Umwelt zu
schonen.
Wenn man sich mit der Zukunft
der eigenen Immobilie beschäftigt,
kommen bei Hausbesitzern zahl-
reiche Fragen auf:
• Eignet sich das Dach für eine

Photovoltaikanlage?

Erneuerung Wasserleitung in der Quellenstraße
- Pressemitteilung der e-regio GmbH & Co. KG
Seit dem 20. Januar baut e-re-
gio eine neue Wasserleitung in
der Quellenstraße, um auch in
Zukunft für eine sichere und zu-
verlässige Wasserversorgung zu
sorgen.
Dafür wird zunächst die Haupt-
leitung und anschließend die

• Muss das ganze Haus ge-
dämmt werden oder gibt es
sinnvolle Einzelmaßnahmen?

• Sollten die Fester doppelt- oder
direkt dreifach verglast wer-
den?

• Was für Wärmepumpen gibt es
und wie sieht es eigentlich mit
Fördermöglichkeiten aus?

Die Energieberatung in der Ge-
meinde Swisttal findet statt am
Mittwoch, den 19.02.2025,Mittwoch, den 19.02.2025,Mittwoch, den 19.02.2025,Mittwoch, den 19.02.2025,Mittwoch, den 19.02.2025,
im kleinen Sitzungssaal (1. OG,im kleinen Sitzungssaal (1. OG,im kleinen Sitzungssaal (1. OG,im kleinen Sitzungssaal (1. OG,im kleinen Sitzungssaal (1. OG,

Zimmer NrZimmer NrZimmer NrZimmer NrZimmer Nr..... 46) der Gemeinde 46) der Gemeinde 46) der Gemeinde 46) der Gemeinde 46) der Gemeinde
SwisttalSwisttalSwisttalSwisttalSwisttal
(Rathausstraße 115|(Rathausstraße 115|(Rathausstraße 115|(Rathausstraße 115|(Rathausstraße 115|
53913 Swisttal).53913 Swisttal).53913 Swisttal).53913 Swisttal).53913 Swisttal).
Termine nur mit Anmeldung über
die Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
• telefonisch unter

02242 / 96930-0
• oder per Mail an

info@energieagenturinfo@energieagenturinfo@energieagenturinfo@energieagenturinfo@energieagentur-rsk.de-rsk.de-rsk.de-rsk.de-rsk.de.
Mehr Informationen finden Sie auf
der Webseite
wwwwwwwwwwwwwww.energieagentur.energieagentur.energieagentur.energieagentur.energieagentur-rsk.de-rsk.de-rsk.de-rsk.de-rsk.de.

Hausanschlüsse erneuert. Über
Versorgungsunterbrechungen
werden die betroffenen Anwoh-
ner frühzeitig informiert. Die
gesamten Arbeiten dauern vor-
aussichtlich bis Ende April.
e-regio ist Betriebsführerin für
den Wasserversorgungsverband

Euskirchen-Swisttal (WES). Die
mit den Tief- und Rohrleitungs-
bauarbeiten beauftragte Firma
Tief- und Rohrleitungsbau Lan-
zerath sowie die Mitarbeiter von
e-regio stellen sicher, dass die
Anwohnerinnen und Anwohner
so wenig wie möglich beein-

trächtigt werden. Während der
Bauzeit sollten Fahrzeuge je-
doch zwischen 7:30 und 18:00
Uhr nicht im gekennzeichneten
Baustellenbereich geparkt wer-
den. Die Zu- und Abfahrt für Feu-
erwehr und Rettungswagen ist
zu jeder Zeit sichergestellt.

Fragenkatalog zum Schulneubau der Gesamtschule
Swisttal und der Grundschule Heimerzheim - Beantwortung der Fragen am Samstag, den
18. Januar 2025

Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim. Wie berichtet, wurde
nach intensiven Beratungen und Vor-
stellung der Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung der Varianten durch die DKC
Kommunalberatung GmbH, Düssel-
dorf auf Empfehlung des Schulaus-
schusses und des Haupt-, Finanz-
und Beschwerdeausschusses durch
den Rat, der Neubau der Gesamt-
schule Swisttal und der Grundschule
Heimerzheim im öffentlichen Teil der
Sitzung am 24. September 2024 be-
schlossen.
Die Rats- und Ausschussmitglieder,
die Bürgermeisterin Petra Kalkbren-
ner und die den Neubau betreuen-
den Fachbereiche erreichen seither
vermehrt Nachfragen von Bürger-
innen und Bürgern. Insbesondere
eine Interessengemeinschaft richte-
te zahlreiche und umfangreiche Fra-
gen betreffend des geplanten Neu-
baus in Form eines Fragenkatalogs
an die Gemeindeverwaltung. Seit
dem 18. Januar liegen der Interes-

sengemeinschaft die Antworten vor.
Untenstehend können alle Interes-
sierten den Fragenkatalog samt Ant-
worten einsehen. Darüber hinaus ist
eine Informationsveranstaltung in der
Aula der Gesamtschule geplant.
Derzeit wird nach einem geeigneten
Termin gesucht, der auch von
möglichst vielen Interessierten wahr-
genommen werden kann. Der Ter-
min wird rechtzeitig bekanntgege-
ben.
Bei der Veranstaltung werden die
Informationen, die den Beratungen
zugrunde lagen, die Beratungsfol-
gen sowie die Gremienentscheidun-
gen und Beratungen dargestellt und
erklärt. Im Anschluss besteht die
Möglichkeit, Fragen zu stellen und
sich auszutauschen.
Download des beantworteten Fra-Download des beantworteten Fra-Download des beantworteten Fra-Download des beantworteten Fra-Download des beantworteten Fra-
genkataloges:genkataloges:genkataloges:genkataloges:genkataloges:
https://www.swisttal.de/wp-content/
uploads/2025/01/Beantwortung-der-
Fragen-Ihres-Fragenkataloges.pdf

Beantwortung der Fragen Ihres Fra-Beantwortung der Fragen Ihres Fra-Beantwortung der Fragen Ihres Fra-Beantwortung der Fragen Ihres Fra-Beantwortung der Fragen Ihres Fra-
genkatalogsgenkatalogsgenkatalogsgenkatalogsgenkatalogs
1) Wie hoch sind die Gesamtkosten
und -risiken des geplanten Schul-
bauprojekts
(Grund- und Gesamtschule) in Hei-
merzheim für alle fünf Schulbauvari-
anten (entsprechend der Juni-Mach-
barkeitsstudie NACH Verkleinerung
des Raumbedarfs, Stand September
2024)? Wie setzen sich die Kasten in
Positionen (Planung, Bau, Finanzie-
rung etc.) aufgeschlüsselt zusam-
men?
Antwort:
Die Gesamtkosten, einschließlich der
angefragten Aufschlüsselungen, wur-
den von der DKC Kommunalbera-
tung in der öffentlichen Sitzung des
Schulausschusses am 26.06.2024
sowie, unter Berücksichtigung der
aktualisierten Flächen, erneut in der
Sitzung des Schulausschusses am
17.09.2024 vorgestellt. Die entspre-
chenden Zahlen sind der Machbar-

keitsstudie von DKC zu entnehmen,
welche dieser Nachricht als Anlage
beigefügt ist. Für Ihre Fragestellung
sind insbesondere die folgenden Sei-
ten relevant:
Seite 26: Investitionskosten inklusi-
ve Risiko und Preissteigerung
Variante 1 77.995.960 €
Variante 2 78.361.681 €
Variante 3 73.275.389 €
Variante 4 73.326.747 €
Variante 5 58.922.547 €
Seite 27: Gesamtkosten inklusive
Finanzierungskosten
Variante 1 132.768.872 €
Variante 2 133.970.313 €
Variante 3 124.668.922 €
Variante 4 124.754.387 €
Variante 5 99.871.696 €
Seite 29: Saldierter Ressourcenver-
brauch
Variante 1 89.841.312 €
Variante 2 80.410.166 €
Variante 3 82.912.899 €
Variante 4 82.931.054 €
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Variante 5 81.827.733 €
2a) Gibt es Zuschüsse / Fördermittel
für das Schulprojekt? Wenn ja, wie
werden diese einbezogen?
Antwort:
Derzeit stehen keine Zuschüsse oder
Fördermittel für Schulbauten zur Ver-
fügung, weshalb in den Berechnun-
gen keine entsprechenden Positio-
nen enthalten sind.
Sollten in Zukunft passende Förder-
programme aufgelegt werden, wer-
den diese Mittel beantragt und ent-
sprechend zur Kostenreduktion her-
angezogen. Vergünstigte Zinssätze
für Gemeinden im Zusammenhang
mit Bauvorhaben werden berück-
sichtigt.
2b) Wie sieht das Szenario zur Finan-
zierung möglicher erheblicher Mehr-
kosten - wie sie bei öffentlichen Pro-
jekten dieser Größenordnung häu-
fig über die prognostizierten Plan-
ansätze hinausgehen - als Kommu-
ne aus? Sind bereits haushaltsver-
trägliche Finanzpuffer eingeplant
oder weitere Steuererhöhungen bei
Kostensteigerung (in welcher Höhe?)
stufenweise denkbar/prognostizier-
bar?
Antwort:
Die in der Machbarkeitsstudie von
DKC dargestellten Investitionskos-
ten umfassen bereits Annahmen zu
Preissteigerungen, Risikozuschlägen
sowie Zwischen- und Langfristfinan-
zierungskosten. Die für Ihre Frage-
stellung relevante Seite der Studie
ist Seite 25.
3a) Es wurden schrittweise, erhebli-
che Erhöhungen der Hebesätze der
Grundsteuern angekündigt. Wie
hoch werden diese für Swisttal ge-
nerell in den kommenden 30 Jahren
sein und welcher Anteil entfällt auf
die Kostendeckung des Schulbau-
projekts (getrennt nach Grundsteu-
er A und B und Gewerbesteuer)?
Antwort:
Die Gemeinde ist gemäß § 75 GO
NRW verpflichtet, ihren Haushalt in
jedem Jahr in Planung und Rech-
nung ausgeglichen zu gestalten, d.
h. dass die Erträge mindestens so
hoch sein müssen wie die Aufwen-
dungen. Zu den Erträgen gehören
auch die gemeindeeigenen Steuern
wie die Grundsteuern A und B sowie
die Gewerbesteuer.
Deren Höhe wird vom Rat der Ge-
meinde Swisttal im Rahmen der
Haushaltsberatungen je nach Haus-
haltsnotwendigkeit für einen maxi-
mal fünfjährigen Haushaltsplan fest-
gelegt. Spätestens nach zwei Jahren
wird der Haushaltsplan neu aufge-

stellt. Die Haushaltsnotwendigkeit
hängt von vielen Faktoren ab, z. B.
von der wirtschaftlichen Entwicklung
und deren Auswirkung auf die Ein-
nahmen der öffentlichen Hand, den
Kreisumlagen mit der erheblichen
Jugendamtsumlage, den Investitio-
nen in die Ortskernentwicklung, in
die Ausstattung der Feuerwehr, in
die Erhaltung der Infrastruktur etc.,
so dass eine Vorhersage der Ent-
wicklung der Gemeindesteuern und
damit auch die der Grundsteuern für
30 Jahre nicht möglich ist.
Die Finanzierung von Haushaltsdefi-
ziten erfolgt schwerpunktmäßig über
die Mehrheit der Steuerpflichtigen
und damit über die Grundsteuer B.
Für Vergleichsrechnungen wird da-
her die Deckung der Defizite immer
in Hebesatzpunkte der Grundsteuer
B herangezogen. Der Neubau des
Schulzentrums in Heimerzheim führt
wie jedes andere Bauprojekt auch
zu zusätzlichen Aufwendungen
insbesondere wie Abschreibungen
und Kreditzinsen. Würde unterstellt,
dass ein Haushaltsdefizit ausschließ-
lich in der Höhe dieser beiden an-
fänglich wesentlichen Positionen
besteht, dann ergäbe dies eine Er-
höhung des Hebesatzes in der Grund-
steuer B zwischen 340 und 450%-
Punkten je nach Variante.
Beispielhaft für das Jahr 2031 wäre
die für:
Variante 1: 446%
Variante 2: 448%
Variante 3: 422%
Variante 4: 422%
Variante 5: 336%
Dieser Ansatz ist aber nur eine Mo-
mentaufnahme, da neben den oben
angeführten Rahmenbedingungen
die effizienteren Schulbauvarianten
sich finanziell hinsichtlich Bewirt-
schaftung und Unterhaltung erst län-
gerfristig im Vergleich voneinander
abheben. Dies ergibt sich aus der
Berechnung des saldierten Ressour-
cenverbrauchs. Die vom Rat be-
schlossene Variante ist hierbei die
wirtschaftlichste Variante. Es folgen
die Varianten 5, 3,4 und 1.
Dies zeigt die Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung (saldierter Ressourcenver-
brauch) auf.
Hier werden die ermittelten Aufwen-
dungen (indexierte, risikogewichte-
te Finanzierungskosten, Instandhal-
tungs- und Betriebskosten, Interims-
und Abbruchkosten sowie Abschrei-
bungen) im Berechnungsmodell über
den gewählten Betrachtungszeit-
raum (32 Jahre) verarbeitet und die
jeweiligen Barwerte ermittelt.

Diese wurden zur Ermittlung des
„Saldierten Ressourcenverbrauchs“
mit dem zum Ende verbleibenden
Restbuchwert saldiert.
Allgemein kann festgestellt werden,
dass die Tilgung der Kredite über die
Jahre sich verringernd auf das Haus-
haltsdefizit auswirken und für sich
betrachtet eine sukzessive Reduzie-
rung der Hebesatzpunkte mit sich
bringen werden.
In der Ratssitzung vom 24.09.2024
wurde darüber hinaus nachfolgende
Übersicht über die Auswirkungen im
neu aufzustellenden Doppelhaushalt
2025/2026 vorgestellt.
Die dort dargestellten Hebesätze je
Haushaltsjahr sind immer abhängig
vom Stadium der Umsetzung, in der
die jeweilige Variante sich befindet.
Haushaltsauswirkungen - Ergebnis-
rechnung
ÖPP HHj 2025 HHj 2026 HHj 2027
HHj 2028 HHj 2029 HHj 2030
Variante 1 885.135 € 1.759.377 €
3.179.089 €
Hebesatz
in% 148 293 530
Variante 2 1.954.239 € 1.954.239 €
1.954.239 € 1.873.076 € 2.724.035 €
Hebesatz
in% 326 326 326 312 454
Variante 3 617.985 € 1.387.386 €
2.731.900 € 1.744.235 €
Hebesatz
in% 103 231 455 291
Variante 4 1.385.482 € 3.348.003 €
1.750.546 €
Hebesatz
in% 231 558 292
Variante 5 617.985 € 617.985 €
924.516 € 3.083.661 € 2.041.619 €
Hebesatz
in% 103 103 154 514 340
3b) Welche Anteile haben Gewerbe-
betriebe an Swisttals Steueraufkom-
men? Wurde die Wirkung der ge-
planten Steuererhöhungen auf ei-
nen möglichen Wegzug der Unter-
nehmen in Nachbarkommunen wie
z.B. die Kreisstadt Euskirchen (mit
deren deutlich niedrigeren Hebesät-
zen) untersucht? Würde ein Rück-
gang der unternehmenszugehörigen
Steuereinnahmen (z.B. durch aktu-
elle Krisenzeiten oder bei drohen-
der Abwanderung) zu weiteren Steu-
ererhöhungen führen?
Antwort:
Der Anteil der Gewerbesteuer an
den gesamten Steuereinnahmen
beträgt 26%.
Hypothetische Überlegungen zu
möglichen Wegzügen in umliegende
Gemeinden wurden nicht berück-
sichtigt, da sich auch in diesen Ge-

meinden die Steuerlandschaft in den
kommenden Jahren verändern kann.
3c) Wurde berücksichtigt, ob ein-
kommensschwache Swisttaler Haus-
halte (Rentner, junge Familien...)
durch die geplanten Steuererhöhun-
gen möglicherweise finanziell über-
lastet werden und das Risiko einer
Abwanderung (statt dem gewünsch-
ten Zuzug) in Betracht gezogen?
Antwort:
Dies wurde nicht berücksichtigt. Ein-
kommensschwächere Haushalte sind
davon jedoch weniger betroffen. Für
mögliche Härtefälle stehen aus-
drücklich Sozialleistungen wie
beispielsweise Wohngeld zur Verfü-
gung.
4a) Wurde der Schulentwicklungs-
plan der Gemeinde mit dem Land
NRW abgestimmt und welche Be-
hörden sind involviert/informiert?
Nach welchen Standards und auf
Basis welcher Daten wurden die
Raumbedarfsanalyse durchgeführt
und entsprechen diese den üblichen
Verfahren? Wurden die Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung
berücksichtigt sowie die Prognose,
dass schon in den nächsten vier Jah-
ren rückläufige Zahlen für die Ein-
schulung in der Grundschule zu er-
warten sind - was sich in der Sekun-
darschule fortsetzt (Quelle: „Das
Deutsche Schulportal“)? Welches
Schüleraufkommen wird erwartet
und ist es zur Auslastung der Schu-
len notwendig?
Antwort:
Der Schulentwicklungsplan kann re-
gelmäßig oder anlassbezogen fort-
geschrieben werden. Im Jahr 2023
wurde eine anlassbezogene Fort-
schreibung durch das Fachbüro Bire-
gio durchgeführt, bedingt durch den
erhöhten Raumbedarf der wachsen-
den Gesamtschule.
Die Fortschreibung umfasst den Zeit-
raum bis zum Schuljahr 2028/2029
und enthält eine Prognose darüber
hinaus bis zum Jahr 2035. Dabei hat
das Fachbüro die demografische Ent-
wicklung berücksichtigt. Der Entwurf
des Schulentwicklungsplans wurde
dem Schulausschuss am 22.03.2023
vorgestellt. Nach einer Vorberatung
in der Sitzung des Schulausschusses
am 31.05.2023 hat der Rat die Fort-
schreibung des Plans bis zum Schul-
jahr 2028/2029 beschlossen.
Gemäß den rechtlichen Vorgaben
wurde der Schulentwicklungsplan
der Bezirksregierung Köln sowie den

Fortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster SeiteFortsetzung auf nächster Seite
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umliegenden Kommunen angezeigt.
4b) Wurde bei der Berechnung des
Raumbedarfs berücksichtigt, dass
ein großer Anteil der Schüler einer
Gesamtschule ihre Schullaufbahn
nach der 10. Klasse beendet und nur
ein kleiner Teil die Oberstufe be-
sucht (in NRW sind dies nach letzter
Statistik ca. 35,8%, Quelle: Landes-
datenbank NRW)?
Wurde außerdem bei der Planung
des Raumbedarfs die technische Ent-
wicklung bedacht, die künftig zu ei-
ner Verlagerung von Teilen des Prä-
senzunterrichts auf digitale Medien
und (über-)regionalen Distanzunter-
richt sowie dem Einsatz von KI-Lehr-
programmen führt (z.B. zur Kompen-
sation des allgemeinen (Fach-)Leh-
rermangels und zum individuelleren
Lernen)?
Antwort:
Sowohl im Schulentwicklungsplan
als auch in den jeweiligen Raumpro-
grammen, die als Grundlage für die
Flächenbedarfe eines Neu- oder
Umbaus durch das Fachbüro dien-
ten, wurde berücksichtigt, dass ein
großer Anteil der Schülerinnen und
Schüler ihre Schullaufbahn nach der
10. Klasse beendet.
Annahmen, dass Distanzunterricht
außerhalb des Schulgebäudes (z. B.
zu Hause) erfolgen könnte oder der
Einsatz von KI-Technologien den
Raumbedarf reduzieren würde, wur-
den nicht getroffen. Solche Entschei-
dungen obliegen dem Land NRW.
Hierzu steht man bereits im Aus-
tausch mit der Bezirksregierung Köln
als Vertreter für das Land NRW. Es
gibt derzeit keine Planungen die in
diese Richtung gehen. Der geplante
Raumbedarf entspricht daher den
aktuellen rechtlichen Vorgaben.
5a) Wurde für das zu erwartende
Verkehrsaufkommen durch die star-
ke Konzentration des Eltern-/Schü-
lerverkehrs in diesem Teil von Hei-
merzheim ein Verkehrsgutachten
erstellt und dessen Auswirkungen in
die Investitionsplanung einbezogen?
Antwort:
Zunächst ist festzuhalten, dass der
Höhenring grundsätzlich als Haupt-
verkehrserschließungsstraße geeig-
net ist. Die konkrete Ausgestaltung
der Erschließung erfolgt jedoch erst
zu einem späteren Zeitpunkt im Rah-
men der baulichen Planung. Aus die-
sem Grund wurde bislang kein Ver-
kehrsgutachten erstellt.

5b) Wurde in den Energiebedarf/
CO2-Verbrauch die derzeit gebun-
dene und bei einem Abriss vernich-
tete „Grauen Energie in der Planung
der 5 Varianten berücksichtigt?
Antwort:
Wie im Workshop für die Politik aus-
führlich in einer CO2-Bilanzierung
über den gesamten Gebäudelebens-
zyklus dargelegt wurde, stellt die
beschlossene Variante 2 - unter Be-
rücksichtigung der „Grauen Ener-
gie“ - langfristig die emissionsär-
mere und damit klimafreundlichere
Alternative dar. Der entsprechende
Vortrag von DKC ist als Anlage 2
beigefügt. Hier sind für Sie die Sei-
ten 13-24 relevant.
6) Wurde ein geologisches/geophy-
sisches Gutachten durchgeführt, um
die Schadens- und Kostenrisiken des
Swistsprungs für das Schulbaupro-
jekt (Abriss, Errichtung sowohl der
Interimslösungen als auch der Neu-
bauten) wie auch für die Anwohner
zu beziffern und in die Planungen
eingerechnet? lnwieweit wurde vor
diesem Hintergrund die zeitnah be-
ginnende Flutung der nahegelegen
Kohle-Tagebauten berücksichtigt,
und dass der sich ändernde Grund-
wasserspiegel (statt wie bisher sin-
kend dann steigend) ein zusätzli-
ches Schadenpotential darstellt?
Antwort:
Der Swistsprung ist im Flächennut-
zungsplan vermerkt und der Ge-
meinde daher bekannt. Eine plane-
rische Lösung ist erforderlich, wird
jedoch erst im Rahmen der späteren
konkretisierenden Planung umge-
setzt.
7) Warum soll die Heimerzheimer
Grundschule nicht im Ortskern be-
lassen und dort erweitert werden?
Könnten die veranschlagten Investi-
tionen für den Umzug/Neubau statt-
dessen in den Hochwasserschutz des
ganzen Ortskerns investiert werden?
Wie ist der derzeitige Planungsstand
für den Heimerzheimer Hochwasser-
schutz? Stehen dafür nach der der-
zeitigen Planung und Durchführung
der Schulneubauten noch ausrei-
chende Investitionsmittel zur Verfü-
gung und wenn ja in welcher Höhe?
Antwort:
Die Vor- und Nachteile der einzelnen
Standorte wurden ermittelt und sind
der beigefügten Anlage 2 umfäng-
lich zu entnehmen. Die Seiten 29-39
sind hier für Sie relevant. Unabhän-

gig vom Schulneubau wird der kom-
munale und interkommunale Hoch-
wasserschutz weiterhin vorangetrie-
ben. Ein Schulneubau ist hiervon -
auch aus finanzieller Sicht - unab-
hängig und steht dem nicht
entgegen.
8) Wie hoch sind die Mehrkosten für
das angestrebte „Lernhauskonzept
im Vergleich zu herkömmlichen Kon-
zepten? Wurde der anvisierte grö-
ßere Bildungserfolg und die zu er-
wartende Existenzdauer des ange-
führten „Lernhauskonzepts“ durch
Studien gestützt (wenn ja welche)?
Wurde der Einfluss einer Gebäude-
beschaffenheit auf die Bildungsqua-
lität untersucht/nachgewiesen und
wenn ja wie? Ist der Mehraufwand
für Neubauten gegenüber Um-/An-
bau in diesem Zusammenhang loh-
nend? Wie wird der Mehrbedarf an
Lehrpersonal des „Lernhauskon-
zepts“ gelöst, obwohl fehlendes Lehr-
personal in der Sekundarstufe 2 in
den nächsten Jahren erwartet wird?
Antwort:
Ihre Annahme, dass das Lernhaus-
konzept teurer ist als eine Flurschu-
le, ist nicht zutreffend. Im Gegenteil:
Räume werden multifunktional ge-
nutzt, Flure werden integriert und
als nutzbare Flächen einbezogen,
sodass sie nicht nur als reine Ver-
kehrsflächen dienen. Das Lernhaus-
konzept führt nicht zu einem erhöh-
ten Bedarf an Lehrpersonal. Zahlrei-
che Fachpublikationen belegen den
Zusammenhang zwischen guten
Schulräumen und verbessertem Ler-
nerfolg.
9) Wie belaufen sich die voraussicht-
lichen Kosten für die „neuen“ Mö-
bel und
Einrichtungen der neu geplanten
Schulgebäude? Was geschieht mit
dem Inventar der erst kürzlich ein-
gerichteten Fachräume für Chemie
und Physik sowie anderen kürzlich
an der Gesamtschule getätigten kost-
spieligen Investitionen (neue Fens-
ter, moderne Pellet-Heizungsanla-
ge,...)? Weshalb wird vor dem Hin-
tergrund der vorhanden Substanz
und Werte nicht auf die Wabenstruk-
tur der Gesamtschule an/-aufgesetzt
und diese erweitert, wie es damals
beim Bau der Sekundarschule (mit
Blick auf einen damals bereits einmal
anvisierten gymnasialen Zweig) bau-
lich extra so gewählt und vorgese-
hen war?

Antwort:
Im Haushalt 2029 sind derzeit
500.000 Euro für die gesamte Ein-
richtung eingeplant.
Bewegliches Mobiliar sowie die Aus-
stattungen der Fachräume, die noch
nicht abgeschrieben sind und den
geltenden Standards entsprechen,
sollen weiterhin genutzt werden. Bei
fest verbauten Gebäudeteilen wie
Beleuchtung oder Fenstern wird ge-
prüft, inwieweit eine Weiternutzung
in anderen städtischen Gebäuden
wirtschaftlich ist.
Die angesprochene Wabenstruktur
entspricht der Planung einer ehemals
dreizügigen Hauptschule und ist da-
her nicht geeignet für eine vierzügi-
ge Gesamtschule, die ja außer der
höheren Zügigkeit auch künftig über
eine Oberstufe verfügt. Bereits jetzt
führen die zusätzlichen Container zu
großen Laufwegen für die Schüler-
innen und Schüler sowie für das Lehr-
personal. Dies erschwert die Stun-
denplanung bereits jetzt.
Der wachsende Raumbedarf lässt
sich daher nicht durch eine Erweite-
rung der aktuellen Wabenstruktur
decken.
10) Wie plant die Gemeinde das neue,
deutschlandweit vom Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und den Län-
dern geplante Bunker/Schutzraum-
Konzeptumzusetzen und ist dieses
vereinbar mit dem Abriss des Ge-
samtschulgebäudes und dem darin
enthalten Bunker? Ist auch in den
geplanten Neubauten die Errichtung
eines Bunkers vorgesehen und sind
die Kosten in der Planung berück-
sichtigt - wenn ja in welcher Höhe?
Antwort:
Das Bunker- und Schutzraumkonzept
wird derzeit vom Bundesamt für Be-
völkerungsschutz erarbeitet. Hierzu
steht man mit dem Bundesamt im
Austausch.
Der aktuelle sogenannte Bunker in
der Gesamtschule ist beim Bundes-
amt nicht als Schutzraum gelistet.
Daher wäre der Abriss der Gesamt-
schule mit dem künftigen Bunker-
und Schutzraumkonzept vereinbar.
Derzeit ist keine Errichtung eines
Schutzraums im neuen Gebäude vor-
gesehen, jedoch wäre dies grund-
sätzlich im Rahmen der späteren
baulichen Planung möglich.
Etwaige Kostenübernahmen müss-
ten dann mit dem Bundesamt abge-
stimmt werden.
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Herstellung eines
Wahllokals/Wahlbüros für die Bundestagswahl

LudendorfLudendorfLudendorfLudendorfLudendorf..... Die Wahl zum 21. Deut-
schen Bundestag wird als vorgezo-
gene Neuwahl am 23. Februar 2025
stattfinden. Als Termin für eine tur-
nusmäßige Wahl war ursprünglich
der 28. September 2025 festgelegt.
Die vorgezogene Wahl stellt die

Kommunen als zur Durchführung
Verpflichtete vor große Herausfor-
derungen. Neben personellen,
räumlichen und gesetzlichen Anfor-
derungen mussten aufgrund der
Kurzfristigkeit und der Ermange-
lung verfügbarer Raumkapazitäten

im Rathaus durch die Flutkatastro-
phe eine Lösung gefunden werden.
Daher war es notwendig, auf einer
Fläche am Rathaus ein Wahllokal/
Wahlbüro für die Durchführung der
vorgezogenen Bundestagswahl und
der Kommunalwahl im September
herzustellen. Es wurde ein Zelt mit
festen Wänden gemietet, welches
als Wahllokal/ Briefwahlbüro ab
dem 10. Februar 2025 genutzt wer-
den kann. Die personelle Ausstat-
tung zur Durchführung und Nach-
bearbeitung der Wahlen sowie die
sächliche Ausstattung, wie
beispielsweise die Wahlkabinen und
Aufenthaltsbereiche für die Wäh-
lerinnen und Wähler benötigen ent-

sprechende Raumkapazitäten, wel-
che hierdurch für Verfügung gestellt
werden. Nach Herstellung des Un-
tergrundes konnte das 72 Quadrat-
meter große Zelt errichtet werden,
welches eine gesetzeskonforme
Durchführung der Wahlen zulässt.
Die Kosten der vorbereitenden
Maßnahmen, Miete, Lieferung und
Aufbau belaufen sich auf rund
43.000 Euro und werden aus dem
Wiederaufbaufonds finanziert.
Informationen zur Wahl finden die
Bürgerinnen und Bürger auf der
Homepage der Gemeinde Swisttal
unter
„Die Gemeinde“„Die Gemeinde“„Die Gemeinde“„Die Gemeinde“„Die Gemeinde“ > „Wahlen“.„Wahlen“.„Wahlen“.„Wahlen“.„Wahlen“.
https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.swisttal.de/w.swisttal.de/w.swisttal.de/w.swisttal.de/w.swisttal.de/wahlen/ahlen/ahlen/ahlen/ahlen/

Kanalsanierungsarbeiten in Swisttal-Heimerzheim in der
Kölner Straße, Frongasse und Am Fronhof
Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim. Gemäß der Vorga-
be der Selbstüberwachungsver-
ordnung Abwasser (SüwVO Abw)
wird der Zustand der Kanäle mit
Hilfe einer Kanalkamera regelmä-
ßig erfasst. Nach der Auswertung
der Zustandserfassung sind in
Heimerzheim Instandsetzungs-
maßnahmen an den Kanälen er-
forderlich. Die Schäden werden in
geschlossener Bauweise saniert.
Bei diesem Sanierungsverfahren
werden die Schadstellen im Ka-
nal mit Hilfe eines Roboters über
die jeweiligen Kanalschächte re-

pariert. Ein Straßenaufbruch ist
somit nicht erforderlich.
Es ist geplant die dringend not-
wendigen Sanierungsmaßnahmen
in der Kölner Straße, Frongasse
und Am Fronhof zwischen dem 06.
und 28. Februar 2025 durchzufüh-
ren. Falls die Arbeiten nicht bis
zum 28. Februar abgeschlossen
werden können, werden die Sper-
rungen zur Durchführung des Ro-
senmontagszuges kurzzeitig auf-
gehoben und anschließend wieder
eingerichtet.Für die Maßnahmen
wurden fünf Bauabschnitte gebil-

det. Bei einem Bauabschnitt wird
die Frongasse zwischen Kölner
Straße und Kirchstraße gesperrt.
Es wird eine Umleitung über die
Ballengasse und die Kirchstraße
eingerichtet, damit der Fronhof
mit Fahrzeugen erreicht werden
kann. Die Bushaltestelle Am Fron-
hof wird für die Dauer der Maß-
nahme verlegt. Hierzu wird eine
Ersatzhaltestelle auf der Euskir-
chener Straße eingerichtet; um
Beachtung der Hinweise an den
Bushaltestellen wird gebeten.
Die Gemeinde Swisttal bittet um

Verständnis für die sich aus der
Kanalsanierungsmaßnahme erge-
benden Beeinträchtigungen und
Behinderungen.
Die Arbeiten werden im Auftrag
der Gemeinde Swisttal von der
Firma blejkan GmbH, Auerbach
ausgeführt. Die Bauüberwachung
obliegt der Ingenieurgruppe
Steen-Meyers-Schmiddem, Alfter.
Auskunft bei der Gemeinde Swist-
tal erteilt Nicole Danziger -Fach-
gebiet Tiefbau- telefonisch unter
02255/309-616 oder per Mail an
nicole.danziger@swisttal.de.

Mobile Poststation am Toniusplatz
- Übergangslösung der Deutschen Post in Buschhoven

Buschhoven.Buschhoven.Buschhoven.Buschhoven.Buschhoven. Wie am 10. Januar
berichtet, suchen die Deutsche
Post und die Gemeindeverwal-
tung derzeit nach einer Lösung
nach der Schließung der Postfili-
ale. Die Deutsche Post kündigte
an, eine Übergangslösung in Form
einer mobilen Poststation anzu-
bieten, bis eine dauerhafte Lö-
sung gefunden werden kann.
Die mobile Poststation ist seit
dem 21. Januar in Betrieb.

Zunächst können hier jeden
Dienstag und Donnerstag zwi-
schen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr
Pakete abgegeben werden. Zu
finden ist die mobile Poststation
am Toniusplatz neben der Zehnt-
scheune.
Die Gemeinde Swisttal sucht in
enger Abstimmung mit der Post
intensiv weiter nach einer lang-
fristigen Lösung in geeigneten
Räumlichkeiten.
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Klima- und Umweltschutz-, Wirtschaftsförderungs- und Energieausschuss
der Gemeinde Swisttal

-Vorsitzender -

An die Mitglieder des
Klima- und Umweltschutz-, Wirt-
schaftsförderungs- und Energieaus-
schusses, den übrigen Ratsmitglie-
dern zur Kenntnis.
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte
Herren, zu der 20. Sitzung des Kli-
ma- und Umweltschutz-, Wirtschafts-
förderungs- und Energieausschusses
am
30.01.2025 um 17:30 Uhr30.01.2025 um 17:30 Uhr30.01.2025 um 17:30 Uhr30.01.2025 um 17:30 Uhr30.01.2025 um 17:30 Uhr,
im Ratssaal des Rathauses in Swist-im Ratssaal des Rathauses in Swist-im Ratssaal des Rathauses in Swist-im Ratssaal des Rathauses in Swist-im Ratssaal des Rathauses in Swist-
tal-Ludendorftal-Ludendorftal-Ludendorftal-Ludendorftal-Ludendorf
lade ich freundlich ein.
VVVVVor der or der or der or der or der Ausschusssitzung finden zuAusschusssitzung finden zuAusschusssitzung finden zuAusschusssitzung finden zuAusschusssitzung finden zu
TTTTTOP 10,OP 10,OP 10,OP 10,OP 10, 11 und 12 Ortsbesichti- 11 und 12 Ortsbesichti- 11 und 12 Ortsbesichti- 11 und 12 Ortsbesichti- 11 und 12 Ortsbesichti-
gungen statt.gungen statt.gungen statt.gungen statt.gungen statt.
TTTTTreffpunkt:reffpunkt:reffpunkt:reffpunkt:reffpunkt: 16.15 Uhr am Grünzug 16.15 Uhr am Grünzug 16.15 Uhr am Grünzug 16.15 Uhr am Grünzug 16.15 Uhr am Grünzug
Allmende in Buschhoven (TAllmende in Buschhoven (TAllmende in Buschhoven (TAllmende in Buschhoven (TAllmende in Buschhoven (TOP 10)OP 10)OP 10)OP 10)OP 10)
im im im im im AnschlussAnschlussAnschlussAnschlussAnschluss
TTTTTurnhalle in Odendorf (Turnhalle in Odendorf (Turnhalle in Odendorf (Turnhalle in Odendorf (Turnhalle in Odendorf (TOP 12)OP 12)OP 12)OP 12)OP 12)
danach danach danach danach danach VVVVVorplatz Rathaus (Torplatz Rathaus (Torplatz Rathaus (Torplatz Rathaus (Torplatz Rathaus (TOP 11)OP 11)OP 11)OP 11)OP 11)
T a g e s o r d n u n g:T a g e s o r d n u n g:T a g e s o r d n u n g:T a g e s o r d n u n g:T a g e s o r d n u n g:
TTTTTOP BerOP BerOP BerOP BerOP Beratungsgegenstandatungsgegenstandatungsgegenstandatungsgegenstandatungsgegenstand
NummerNummerNummerNummerNummer

Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeileileileileil
1. Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der Tagesord-
nung und der Beschlussfähig-
keit

2. Anmerkungen zur Sitzungsnie-
derschrift des Ausschusses vom
30.10.2024

3. Bericht über die Durchführung
der Beschlüsse des Ausschus-
ses vom 30.10.2024 M/2020 /
0931

4. Verpflichtung von einem sach-
kundigen Einwohner mit bera-
tender Stimme
V/2020/0950

5. Zielszenarienentwicklung und
Wärmewendestrategie Kommu-
nale Wärmeplanung der Gemein-
de Swisttal M/2020/1028

6. Überarbeitung des Regionalpla-
nes Köln, Teilplan Nichtenerge-
tische Rohstoffe (Lockergestei-
ne) - Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Behörden gemäß §

9 Abs. 2 und 3 ROG i.V.m. § 13
LPlG NRW zum dritten Planent-
wurfV/2020/0954

7. Aufstellung eines sachlichen Teil-
plans Erneuerbare Energien zum
Regionalplan für den Regie-
rungsbezirk Köln - öffentliche
Auslegung gem. § 9 Abs. 2
Raumordnungsgesetz (ROG) i.
V. m. § 13 Landesplanungsge-
setz NRW
(LPlG NRW)V/2020/0948

8. Tontagebau Straßfeld (Gemar-
kung Straßfeld, Flur 1, Flurstü-
cke 77 teilw., 31 teilw.) Rahmen-
betriebsplan - Rahmenbetriebs-
plan Zulassung Verlängerung der
Laufzeit bis zum 31.12.2032M/
2020/1047

9. Tontagebau Straßfeld (Gemar-
kung Straßfeld, Flur 1, Furstücke
77 teilw., 31 teilw.) Hauptbe-
triebsplan - Hauptbetriebsplan-
zulassung 01.09.2024 bis
31.08.2028M/2020/1000

10. Bürgerantrag auf Fällung zwei-
er Hainbuchen in der Gemar-
kung Buschhoven, Flur 11, Flur-
stück 119, AllmendeV/2020/0952

11. Baumfällungen Rathaus im Rah-
men des WiederaufbausV/2020/
0949

12. Abbrucharbeiten Turnhalle
OdendorfV/2020/0957

13. Freiraumkonzept / Klimafolgen-
anpassungskonzept - Maßnah-
menumsetzung Begleitgehölze
Bahntrasse OdendorfM/2020/
1040

Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher Nichtöffentlicher TTTTTeileileileileil
1. Feststellung der Tagesordnung -

nichtöffentlicher Teil-
2. PV - Anlagen auf Rathaus und

Containeranlage Rathausstraße
115 AM/2020/1041

Swisttal, den 28.01.2025
Mit freundlichen Grüßen
( Wagner )
Vorsitzender

Planungs- und Verkehrsausschuss
der Gemeinde Swisttal

-Vorsitzende -

An die Mitglieder des
Planungs- und Verkehrsausschusses,
den übrigen Ratsmitgliedern zur
Kenntnis.
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte
Herren, zu der 34. Sitzung des Pla-
nungs- und Verkehrsausschusses am
30.01.2025 um 17:30 Uhr30.01.2025 um 17:30 Uhr30.01.2025 um 17:30 Uhr30.01.2025 um 17:30 Uhr30.01.2025 um 17:30 Uhr,
im Ratssaal des Rathauses in Swist-im Ratssaal des Rathauses in Swist-im Ratssaal des Rathauses in Swist-im Ratssaal des Rathauses in Swist-im Ratssaal des Rathauses in Swist-
tal-Ludendorftal-Ludendorftal-Ludendorftal-Ludendorftal-Ludendorf
lade ich freundlich ein.
T a g e s o r d n u n g:T a g e s o r d n u n g:T a g e s o r d n u n g:T a g e s o r d n u n g:T a g e s o r d n u n g:
TTTTTOP BerOP BerOP BerOP BerOP Beratungsgegenstandatungsgegenstandatungsgegenstandatungsgegenstandatungsgegenstand

NummerNummerNummerNummerNummer
Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeileileileileil
1. Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der Tagesord-
nung und der Beschlussfähig-
keit

2. Zielszenarienentwicklung und
Wärmewendestrategie Kommu-
nale Wärmeplanung der Gemein-
de Swisttal M/
2020/1028

3. Überarbeitung des Regionalpla-
nes Köln, Teilplan Nichtenerge-

tische Rohstoffe (Lockergestei-
ne) - Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Behörden gemäß §
9 Abs. 2 und 3 ROG i.V.m. § 13
LPlG NRW zum dritten Planent-
wurf V/2020/0954

4. Aufstellung eines sachlichen Teil-
plans Erneuerbare Energien zum
Regionalplan für den Regie-
rungsbezirk Köln - öffentliche
Auslegung gem. § 9 Abs. 2
Raumordnungsgesetz (ROG) i.
V. m. § 13 Landesplanungsge-

setz NRW (LPlG NRW) V/
2020/0948

5. Tontagebau Straßfeld (Gemar-
kung Straßfeld, Flur 1, Flurstü-
cke 77 teilw., 31 teilw.) Rahmen-
betriebsplan - Rahmenbetriebs-
plan Zulassung Verlängerung der
Laufzeit bis zum 31.12.2032
M/2020/1047

Swisttal, den 28.01.2025
Mit freundlichen Grüßen
( Klein )

Ende: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem Rathaus
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Die Johanniter beteiligten sich am
14. Januar am „Orbachleuchten“ in
Odendorf. Mit ihrem abendlichen
Stand vor dem Alten Kloster sorgten
sie für einen Ort, an dem sich Nach-
barn und Besucher der Veranstal-
tung aufwärmen und ins Gespräch
kommen konnten. Das Orbachleuch-
ten fand zum 4. Mal statt. Es erin-
nert an die Flutkatastrophe von 2021.
Künstlerin Illona Wehrmann und ihre
Helfenden beleuchteten zur Abend-
zeit den Orbach mit unzähligen Fa-
ckeln, Musiker spielten getragene
Melodien dazu. Die Stimmung war
optimistischer als in den Jahren
davor. Viele Teilnehmenden haben
die schlimmsten Auswirkungen über-
standen. Trotzdem nahmen sie sich
Zeit, der Opfer zu gedenken und
zündeten an diesem Abend Kerzen
für sie an. Am Johanniter-Stand gab
es zum Aufwärmen Punsch, warmen
Tee und leckere Plätzchen. Man hör-

Ein heller
Hoffnungsschimmer im
dunklen Winter
Johanniter mit dabei beim 4. Orbachleuchten
in Odendorf

te verhaltenes Lachen, viele Famili-
en trafen sich hier. In Gesprächen
drehte sich immer noch vieles um
die Folgen der Flut. Der ein oder
andere brauchte auf seinem Weg
zum Wiederaufbau noch weitere Be-
ratung. Für diese Menschen waren
Erik Heneka und das Hochwasser-
hilfe-Team an diesem Abend da, mit
dem Angebot, sie dabei auch in den
nächsten Tagen und Monaten aktiv
zu unterstützen. Denn die Johanni-
ter sind auch 2025 weiterhin für die
Menschen vor Ort, die ihre Hilfe beim
Wiederaufbau benötigen.
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Hochwasserhilfe Bonn/Rhein-Sieg/
Euskirchen
Gewerbepark Odendorf 51, 53913
Swisttal/Odendorf
Tel.: 02241 89538660
E-Mail:
hochwasserhilfe.bonn@johanniter.de

Das Johanniter-Team beim „Orbachleuchten 2025“. Fotos: NatalieDas Johanniter-Team beim „Orbachleuchten 2025“. Fotos: NatalieDas Johanniter-Team beim „Orbachleuchten 2025“. Fotos: NatalieDas Johanniter-Team beim „Orbachleuchten 2025“. Fotos: NatalieDas Johanniter-Team beim „Orbachleuchten 2025“. Fotos: Natalie
BrincksBrincksBrincksBrincksBrincks
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MARKISEN + MARKISENTÜCHER + WINTERGARTEN BESCHATTUNGEN + GLASDÄCHER + TEXTILE KONFEKTION

MMMARRKKISEENN &&  
MMAARKKISENNTTÜÜCCHHEERR

NN &&
HEUTE NOCH INFORMIEREN:

SPAREN MIT WINTERPREISEN
KLUGE KÖPFE KAUFEN JETZT!

JETZT IM WINTER  
BESONDERS GÜNSTIG!

Röhfeldstr. 27 
53227 Bonn-Beuel
Mo.-Fr. 8-17 Uhr 
Sa. 8-13 Uhr

Tel.: 0228 - 46 69 89
Mail: info@franz-aachen.com
Web: www.franz-aachen.com

„Archäologie vor Ort“ in Swisttal-Dünstekoven
Der Römerkanal in mittelalterlichem Recycling

Gottesdienstordnung für den Seelsorgebereich Swisttal
Samstag, 1. FebruarSamstag, 1. FebruarSamstag, 1. FebruarSamstag, 1. FebruarSamstag, 1. Februar
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15 Uhr - Bu, Beichte
15.30 Uhr - Od, Beichte u. Anbe-
tung des Allerheiligsten
17 Uhr - Oll, VAM (Kerzenweihe /
Blasiussegen)
17 Uhr - Bu, VAM (Kerzenweihe /
Blasiussegen)
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 2. 2. 2. 2. 2. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, Darstellung des

Herrn - Lichtmess
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe (Blasiusse-
gen u. Kerzenweihe)
9 Uhr - Str, Hl. Messe (Blasiussegen
u. Kerzenweihe)
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe (Blasiusse-
gen u. Kerzenweihe) (Pfarrcafé)
10 Uhr - Od, Familienmesse (Blasi-
ussegen u. Kerzenweihe) (Pfarrca-
fé)
10.30 Uhr - Hei, Hl. Messe (Blasius-
segen u. Kerzenweihe)

11 Uhr - Mo, Hl. Messe (Blasiusse-
gen u. Kerzenweihe)
12 Uhr - Od, Taufe
Dienstag, 4. FebruarDienstag, 4. FebruarDienstag, 4. FebruarDienstag, 4. FebruarDienstag, 4. Februar
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe (kfd)
9 Uhr - Mo, Hl. Messe
19 Uhr - Str, Hl. Messe
Mittwoch, 5. FebruarMittwoch, 5. FebruarMittwoch, 5. FebruarMittwoch, 5. FebruarMittwoch, 5. Februar
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
18 Uhr - Hei, Eucharistische An-
dacht und Barmherzigkeitsrosen-
kranz
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe der Frau-
engemeinschaft
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
19.30 Uhr - Bu, Hl. Messe (kfd)
Donnerstag, 6. FebruarDonnerstag, 6. FebruarDonnerstag, 6. FebruarDonnerstag, 6. FebruarDonnerstag, 6. Februar
18 Uhr - Oll, Hl. Messe
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 7. 7. 7. 7. 7. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, Herz-Jesu-Frei-
tag
9 Uhr - Bu, Hl. Messe (Herz-Jesu-
Andacht)
17.25 Uhr - Od, Barmherzigkeitsro-
senkranz
18 Uhr - Od, Hl. Messe (Herz-Jesu-
Andacht)
Samstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. Februar
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15 Uhr - Bu, Beichte
15.30 Uhr - Od, Beichte u. Anbe-
tung des Allerheiligsten
17 Uhr - Mo, VAM
17 Uhr - Oll, VAM
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM (Karneval)
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 9. 9. 9. 9. 9. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, 5. Sonntag im
Jahreskreis
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Hl. Messe
10.30 Uhr - Hei, Hl. Messe

Kreaforum Morenhoven und
Freundeskreis Römerkanal bieten
2025 zum dritten Mal nicht nur
ein attraktives Vortragsprogramm
an, sondern erweitern den Hori-
zont mittels Führungen an den
Denkmälern „vor Ort“. Ausge-
sucht wurden dafür auch für 2025
einige Objekte, an denen Prof. Dr.
Klaus Grewe in die römische Bau-
technik einführen wird. Nach die-
sen Erläuterungen am Objekt ist
dann für die Teilnehmer Gelegen-

heit, die wunderschöne Land-
schaft in der Umgebung zu erkun-
den. Dazu wird eine Wanderung
auf dem Römerkanal-Wanderweg
vorgeschlagen, die entweder Rich-
tung Köln oder Richtung Netters-
heim erfolgen kann. Diese Erkun-
dungen können dann „auf eigene
Faust“ unternommen werden.
Was ist aus dem Römerkanal in
nachrömischer Zeit geworden? Als
Wasserleitung hatte er längst
ausgedient, als er in romanischer

Zeit zum Steinbruch wurde. Die
Baumeister des 11. bis 13. Jahr-
hunderts waren äußerst findig, als
es darum ging, neue Ressourcen
für das Baumaterial der Kirchen,
Klöster und Burgen zu erschlie-
ßen. Es war offensichtlich viel ein-
facher, das Mauerwerk der römi-
schen Eifelwasserleitung aus dem
Boden zu holen, als einen neuen
Steinbruch anzulegen. In Swist-
tal-Dünstekoven finden wir dazu
das spannendste Beispiel, denn

hier man neben dem aus dem Bo-
den geborgenen Steinmaterial
auch noch großer Teile der Aquä-
duktbrücke über den Swistbach
verbaut. Noch heute erkennt man
im mittelalterlichen Kreuzgang
des ehemaligen Klosters Schil-
lingskapellen (heute: Gut Kapel-
len) die Brückenbögen wieder.
Kostenlose Führung vor Ort mit
Prof. Dr. Klaus Grewe am Sams-
tag, 15. März, um 14 Uhr. Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

11 Uhr - Bu, Familienmesse (Karne-
val)
Dienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. Februar
7.55 Uhr - Od, Rosenkranz
8.30 Uhr - Od, Hl. Messe
9 Uhr - Mo, Hl. Messe
19 Uhr - Str, Hl. Messe
Mittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. Februar
9 Uhr - Bu, Rosenkranzgebet
18.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
18.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
Donnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. Februar
18 Uhr - Oll, Hl. Messe
FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 14. 14. 14. 14. 14. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, Valentinstag
9 Uhr - Bu, Hl. Messe
17.25 Uhr - Od, Rosenkranz
18 Uhr - Od, Hl. Messe
Samstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. Februar
15 Uhr - Od, Rosenkranz
15 Uhr - Bu, Beichte
15.30 Uhr - Od, Beichte u. Anbe-
tung des Allerheiligsten
17 Uhr - Mo, VAM
17 Uhr - Oll, VAM
18 Uhr - Hei, Beichte
18.30 Uhr - Mie, VAM
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 16. 16. 16. 16. 16. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, 6. Sonntag
im Jahreskreis
8.30 Uhr - Dü, Hl. Messe
9 Uhr - Str, Hl. Messe
9.30 Uhr - Lu, Hl. Messe
10 Uhr - Od, Hl. Messe
10.30 Uhr - Hei, Hl. Messe
11 Uhr - Bu, Hl. Messe
18 Uhr - Oll, Jugendmesse
Bu = St. Katharina, Dü = Kapelle
St. Katharina, Dünstekoven, Hei =
St. Kunibert, Lu = St. Petrus und
Paulus, Ludendorf, Mie = St. Georg,
Mo = St. Nikolaus, Möm = Kapelle
St. Maria v. d. Immerwährenden Hil-
fe, Od = St. Petrus und Paulus, Oll =
St. Martinus, Str = St. Antonius
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Prunksitzung und Proklamation in Dünstekoven
Pünktlich um 11 vor 20 Uhr erho-
ben sich die Gäste im ausver-
kauften Dorfsaal zu Dünstekoven,
um die Tanzgruppen und den Prä-
sidenten Jonas Fuhs zu empfan-
gen. Nachdem das diesjährige
Sessionsmotto „Mit Volldampf
durch den Karneval“ enthüllt
wurde, wurde es spannend. Das
diesjährige Kinderprinzenpaar
stand in den Startlöschern, um
endlich in den Dorfsaal einzuzie-
hen. Nach ihrem fulminanten Ein-
zug wurden Prinz Jan I. (Feuser)
und Prinzessin Sophie I. (Pfüller)
durch die Bürgermeisterin Petra
Kalkbrenner proklamiert. Beide
sind Dünstekovener Pänz und
tanzen schon seit vielen Jahren
in den Tanzgruppen der KG. So

kam auch das Sessionsmotto der
beiden zustande: „Beim Tanzen
wurde uns klar: Wir werden
einmal Prinzenpaar!“ Da die bei-
den in dieser Session nicht in
ihrer Tanzgruppe mittanzen kön-
nen, haben sie kurzerhand ihren
eigenen Tanz einstudiert, den sie
den Karnevalsjecken zum ersten
Mal präsentierten.
Im Anschluss wurde es voll, man
empfang die Stadtsoldaten Me-
ckenheim, die mit Ihrem Musik-
zug die Stimmung aufheiterten.
Direkt im Anschluss wurden die
Lachmuskeln trainiert: „Botz un
Bötze“ überzeugten das Publi-
kum mit ihren Witzen. Im weite-
ren Verlauf enterten die Musiker
„Rumtreiber“ mit Ihren Hits die

Bühne. Auch die Auftritte von
Thorsten Bär, Cologne Un-
plugged und den Rabaue kamen
beim stimmungsvollen Publikum
bestens an.
Als der Präsident gegen Mitter-
nacht das große Finale ankün-
digte, kochte die Stimmung wie
in einem Hexenkessel. Die Band
Schamöör brachte den Dorfsaal
ein letztes Mal an diesem Abend
zum Beben. Nach mehreren Zu-
gaben und tobendem Publikum
konnte die Sitzung mit Dankes-
worten an das Team im und um
den Vorstand, das mal wieder
eine tolle Veranstaltung auf die
Beine gestellt hatte, beendet
werden. Die KG Freundschafts-
bund freut sich, ihre Türen wieder

am 16. Februar ab 13.30 Uhr für
die Kindersitzung „von Pänz je-
maat, für Pänz jedaach“ öffnen
zu können. Ebenfalls wird an Wei-
berfastnacht gefeiert, es wird
eine hausgemachte Weibersit-
zung angeboten, Einlass ist um
13.30 Uhr, ab 18.30 Uhr ist der
Dorfsaal zur Aftershow-Party für
alle geöffnet. Kartenbestellung:
Bettina Feuser, 0177/6432443
Höhepunkt der Session wird
wieder der Karnevalszug am 2.
März sein, dieser startet traditi-
onell um 14.30 Uhr. Im Anschluss
gibt es im Dorfsaal eine After-
Zoch Party, der Eintritt ist frei.
Die KG Freundschaftsbund freut
sich auf die Jecken mit einem
dreimal Dünstekoven Helau!

Anzeige

Grünes Licht für Radwege in Swisttal

Die Gemeinde Swisttal kann
auch weiterhin an ihrem Plan
festhalten, ausgewählte Wirt-
schaftswege als Radverbin-
dungen auszubauen und da-
mit wichtige Teile des Radwe-
gekonzeptes für das Gemein-
degebiet umzusetzen.
Nach Rückfrage von Bünd-
nis90/Die Grünen Swisttal bei

Martin Metz, Landtagsabgeord-
neter aus dem Rhein-Sieg-Kreis
und Sprecher für Radverkehr
der GRÜNEN im Landtag, steht
auch weiterhin die Finanzierung
von Land NRW und Bund zur
Verfügung.
Eine Priorisierung von Maßnah-
men zu Lasten des Radwege-
baus gibt es seitens des Lan-
des nicht. Somit steht einer
zeitnahen Umsetzung im Rah-
men des Doppelhaushaltes
2025/2026 finanziell nichts im
Wege.
„In einer angespannten Haus-
haltslage für die kommenden
Jahre, können wir dank der Un-
terstützung des Landes NRW
und Minister Oliver Krischer,
weiterhin auch wichtige Inves-
titionen in unsere Infrastruktur
tätigen, die den Alltagsradver-
kehr stärken und somit ein
wichtiger Beitrag im Rahmen

der Mobilitätswende sind.“
Stephan Faber, Fraktionsvorsit-
zender der Grünen in Swisttal
„Neben dem Erhalt unserer
Straßeninfrastruktur ist der
Ausbau des Radwege-Netzes in
NRW für die Koalition im Land-
tag von großer Bedeutung. Um
den umweltfreundlichen Rad-
verkehr sicherer und komfor-
tabler zu machen, brauchen wir
gute Radwege.
Es gibt keine Festlegungen aus
Düsseldorf, angesichts des Sa-
nierungsbedarfs bei Straßen
den Radwegebau zurückzufah-
ren. Im Gegenteil:
Die Koalition hat sich das Ziel
gesetzt, bis 2027 1.000 km neue
Radwege in NRW zu schaffen.
In den letzten Jahren wurden
die Mittel für Radwege an Lan-
desstraßen deutlich erhöht.
Ebenso gibt der Bund Mittel für
Radwege an Bundesstraßen.

Geld für die Ertüchtigung der
Wirtschaftswege in Swisttal
für den Radverkehr ist da und
das bleibt auch so. Ich bin zu-
versichtlich, dass der Landes-
betrieb Straßen und die Ge-
meinde Swisttal das offenkun-
dige Missverständnis zeitnah
ausräumen können und es bei
dem wichtigen Projekt bald
weitergeht.“
Martin Metz, Landtagsabge-
ordneter aus dem Rhein-Sieg-
Kreis und Sprecher für Rad-
verkehr der GRÜNEN Land-
tagsfraktion
Kontakt für Rückfragen:
Die Grünen in Swisttal,
Stephan Faber,
s.faber@gruene-swisttal.de,
01520 564 2056
Die Grünen im Landtag NRW,
Martin Metz,
martin.metz@landtag.nrw.de,
0211 884 4612

Kostüm-Flohmarkt für Groß und Klein
Am Samstag,
1. Februar, findet von 11 bis 15
Uhr in den Räumlichkeiten des
ev. inklusivem Familienzen-
trums Maria Magdalena, Schüt-

zenstraße 43 in Swisttal-Hei-
merzheim, ein großer Kostüm-
Flohmarkt statt.
Hier finden große und kleine
Karnevalsfreunde über 250 gut

erhaltene Kostüme für Erwach-
sene und Kinder.
Egal ob Prinzessin, Superheld,
Harry Potter oder Fee, für
jede*n ist etwas dabei.

Der Förderverein bietet zur
Stärkung frische Waffeln, Kaf-
fee, Tee oder ein frisches Ge-
tränk.
Schauen Sie gerne vorbei!
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Rund 130 Kinder und
Jugendliche bei acht Graffiti-Projekten „Spray Days“
Jahresbericht des Rhein-Sieg-Kreises

Foto: Patricia KammerFoto: Patricia KammerFoto: Patricia KammerFoto: Patricia KammerFoto: Patricia Kammer Foto: Patricia KammerFoto: Patricia KammerFoto: Patricia KammerFoto: Patricia KammerFoto: Patricia Kammer

Foto: Niklas BüchelFoto: Niklas BüchelFoto: Niklas BüchelFoto: Niklas BüchelFoto: Niklas Büchel

Foto: Rhein-Sieg-KreisFoto: Rhein-Sieg-KreisFoto: Rhein-Sieg-KreisFoto: Rhein-Sieg-KreisFoto: Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis (an). Etwa 130
Kinder und Jugendliche haben im
vergangenen Jahr bei insgesamt
acht Graffiti-Projekten mit dem
Namen „Spray Days“ mitgemacht
und kreative Kunstwerke ge-
schaffen. Der Rhein-Sieg-Kreis
hatte die Workshops gemeinsam
mit örtlichen Trägern im links-
rheinischen organisiert und
durchgeführt, beteiligt waren
teilweise auch bekannte Graffi-
ti-Künstler aus der Region.
„Mit den Spray Days haben wir
als Partner unsere Stärken ge-
zeigt: Kooperationen zwischen

mehreren Akteuren, Engage-
ment, gemeinsam Kreativität zu
entfalten und Kontakte zwischen
Jugendlichen und jungen Ge-
flüchteten zu knüpfen“, sagt Na-
tascha Hirsch aus dem Jugend-
amt des Rhein-Sieg-Kreises. „Die
Freude und Ausdruckskraft der
beteiligten Jugendlichen an ih-
ren Projekten mitzuerleben war
das größte Geschenk der Spray
Days in 2024!“
Den Beginn machte am 27. Juni
ein „Spray Day“ in der Hans-Diet-
rich-Genscher-Schule in Wacht-
berg in Kooperation mit dem Vil-
liper Jugendhaus. Etwa zwölf
Schülerinnen und Schüler der
Klassen 7 bis 9 trafen sich in der
Schule und sprühten ein „Will-
kommen“ an den Eingangsbe-
reich. Damit wollten die Teilneh-
menden ein weltoffenes Schul-
klima fördern. Im Pössemer Ju-
gendtreff in Wachtberg-Werthho-
ven kamen am 3. Juli rund 18
Kinder und Jugendliche zusam-
men, um den Treff mit Blumen zu

verzieren. Hier kamen vor allem
verschiedenfarbige Filzstifte zum
Einsatz. In einem zweiten Work-
shop entstand ein Wandmotiv im
Jugendraum des Treffs.
Zwei Tage lang, am 4. und 5. Sep-
tember, leiteten die Graffiti-
Künstler Eugen Schramm und Ni-
klas Büchel etwa 22 Jugendliche
in Wachtberg-Fritzdorf an, ein
Gemeinschaftswerk mit dem
Schriftzug „Friends“ für die dor-
tige Flüchtlingsunterkunft zu
sprühen. In Kooperation mit dem
„Jugendtreff Fritzdorf“ unter der
Leitung von Patricia Kammer
wurde zudem der Eingangsbe-
reich des Jugendtreffs mit einem
selbstgestalteten Motiv verschö-
nert. Einen Tag später, am 6. Sep-
tember, ging es nach Alfter-Wit-
terschlick zu einer alten Beton-
Bushaltestelle, die von vielen Ju-
gendlichen als „informeller“
Treffpunkt genutzt wird. Etwa 20
Teilnehmende aus Witterschlick
und Volmershoven gestalteten
den Unterstand neu. Daran be-
teiligt waren auch die Leitungen
der offenen Jugendtreffs in Alf-
ter, das Jugendmobil sowie die
Alfterer Integrationsbeauftragte
Alexia Xiromeriti.
Ende September 2024, am 25.,
zogen die „Spray Days“ nach
Swisttal. Gemeinsam mit den
Graffiti-Künstlern Eugen
Schramm, Niklas Büchel und Se-
bastian Hauser sowie der Inte-
grationsbeauftragten der Ge-
meinde Swisttal, Dr. Barbara
Gunst-Assimenios, verschönerten
rund 20 Kinder und Jugendliche

eine Autobahnbrücke, die zuvor
mit zahlreichen Schmierereien
verunstaltet war.
Zum Jahresausklang gab es zwei
„Spray Days“-Termine im Villi-
per Jugendhaus in Wachtberg-
Villip in Kooperation mit der
Hans-Dietrich-Genscher-Schule:
Am 30. Oktober nahmen 22 Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse
8c unter dem Motto „Jede Jeck
is anders“ an einem Graffiti-
Workshop für Offenheit und To-
leranz in Bezug auf Geschlech-
tervielfalt und Vielfalt allgemein
teil. „Kinderrechte sichtbar ma-
chen“ war das Motto eines Work-
shops am 20. November,
ebenfalls in Kooperation mit der
Hans-Dietrich-Genscher-Schule.
Hier waren 15 Schülerinnen und
Schüler beteiligt. Als weiterfüh-
rendes Projekt ist eine Wander-
ausstellung mit einer mobilen
Ausstellungswand an unter-
schiedlichen Standorten geplant.
Die Graffiti-Projekte „Spray
Days“ fanden im Rahmen des
Landesprogramms „Gemeinsam
MehrWert - Vielfältige Arbeit mit
jungen geflüchteten Menschen“
statt. Finanzielle Förderung kam
vom Ministerium für Kinder, Ju-
gend, Familie, Gleichstellung,
Flucht und Integration des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und
über den Landschaftsverband
Rheinland (LVR). Die Jugendpfle-
ge im Jugendamt des Rhein-Sieg-
Kreises übernahm dabei die Ko-
ordinierung mit den örtlichen Trä-
gern und leitete einige der Akti-
onen vor Ort.
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Knieschmerzen sind ein weit verbreitetes Problem, 
das Menschen jeden Alters betreffen kann. Die 
Ursachen reichen von Sportverletzungen und 
Unfällen über Abnutzungserscheinungen bis hin 
zu rheumatischen Erkrankungen. Häufige Auslöser 
sind Meniskusrisse, Kreuzbandverletzungen und 
Kniegelenksarthrose. Bei schweren Fällen von 
Kniearthrose, wenn konservative Therapien keine 
ausreichende Linderung mehr bringen, kann eine 
Knieendoprothese (Knie-TEP) notwendig werden.

Bei einer Knie-TEP ist Präzision der Schlüssel zum 
Erfolg!

Mit Mako SmartRobotics™ hat sich die 
Kniegelenkersatzchirurgie grundlegend verändert. 
Diese innovative Technologie kombiniert CT-

basierte 3D-Planungssoftware mit der AccuStop 
™-Technologie und haptischem Feedback, um 
eine präzisere und individuellere Behandlung zu 
ermöglichen.

Durch den Stryker Mako-Roboter kann der Chirurg 
die Implantate millimetergenau positionieren, 
um so gesundes Gewebe optimal zu schonen. 
Dank der roboterarm-assistierten Chirurgie kann 
eine Genauigkeit von 0,5 mm oder 0,5 Grad 
erreicht werden. Dies führt zu einer potenziell 
schnelleren Genesung und weniger postoperativen 
Schmerzen. Der Mako-Roboterarm arbeitet dabei 
nicht selbstständig, sondern dient als hochpräzises 
Instrument in den Händen erfahrener Operateure. 
Die Spezialisten der Beta Klinik stehen Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung. 

Jetzt Termin 

sichern!

MAKO SmartRobotics™
Präzision und Innovation in der Knie-Endoprothetik

Termine über betaklinik.de 
oder per Telefon: 0228 90 90 750
Beta Klinik GmbH • Privates Klinik- und Facharztzentrum
Joseph-Schumpeter-Allee 15 • 53227 Bonn
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0228 90 90 750
• Privates Klinik- und Facharztzentrum
15 • 53227 Bonn

Kaffeeklatsch mit Wirkung
HVV-Mitglieder spenden für Trauerarbeit des Hospizvereins

C. Wilmers (Koordinatorin), M. Matern (Schriftführerin), Dr. G. Schnei-C. Wilmers (Koordinatorin), M. Matern (Schriftführerin), Dr. G. Schnei-C. Wilmers (Koordinatorin), M. Matern (Schriftführerin), Dr. G. Schnei-C. Wilmers (Koordinatorin), M. Matern (Schriftführerin), Dr. G. Schnei-C. Wilmers (Koordinatorin), M. Matern (Schriftführerin), Dr. G. Schnei-
der (HVV-Vorsitzender), Evelyn Schnabel (HVV-Weiherwartin)der (HVV-Vorsitzender), Evelyn Schnabel (HVV-Weiherwartin)der (HVV-Vorsitzender), Evelyn Schnabel (HVV-Weiherwartin)der (HVV-Vorsitzender), Evelyn Schnabel (HVV-Weiherwartin)der (HVV-Vorsitzender), Evelyn Schnabel (HVV-Weiherwartin)

Auch ein Kaffeeklatsch kann nach-
haltig sein, zumindest beim Hei-
mat- und Verschönerungsverein
Buschhoven (HVV): Vorsitzender
Dr. Georg Schneider und Weiher-
chefin Evelyn Schnabel überreich-
ten jetzt in Folge des letzten „Bun-
ten Nachmittag“ eine Spende der
Mitglieder an den Hospizverein.
Die Mitglieder des HVV setzen
sich im Anschluss an das „Gar-
tenjahr am Burgweiher“ zum Aus-
gleich immer beim „bunten Nach-
mittag“ zusammen. Der wird stets
bereichert durch einen Vortrag,
diesmal durch Claudia Wilmers
(Koordinatorin bei der Ökumeni-
schen Hospizgruppe e. V.) zum
Stichwort „Den Tagen mehr Le-

ben geben“ über die Hospizar-
beit.  Sie verstand es so gut, das
schwierige Thema mit Leichtig-
keit vorzutragen, dass sich das
Spendenschwein reichlich füllte.
Der Inhalt wurde nun in Form ei-
nes Schecks an die Vertreterinnen
des Hospizvereins überreicht.
„Diese Spende hilft uns sehr bei
der Trauerarbeit“, dankte Clau-
dia Wilmers. „Da die Betreuung
von Trauernden immer noch nicht
von den Krankenkassen refinan-
ziert wird, benötigen wir eine sol-
che Unterstützung von außen drin-
gend.“
Nähere Informationen zum Hos-
pizverein unter www.hospiz-
voreifel.de
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Emotionen pur in der Rheinhalle
LivinGospel Choir begeisterte erneut mit ihrer „Christmas Gospel Night“ -
Spendensammlung erzielte 2.851,55 Euro gegen den Hunger in der Welt

Der LivinGospel Choir verzauberte unter der Leitung von Naomi Wien erneut das Publikum in der Rheinhalle.Der LivinGospel Choir verzauberte unter der Leitung von Naomi Wien erneut das Publikum in der Rheinhalle.Der LivinGospel Choir verzauberte unter der Leitung von Naomi Wien erneut das Publikum in der Rheinhalle.Der LivinGospel Choir verzauberte unter der Leitung von Naomi Wien erneut das Publikum in der Rheinhalle.Der LivinGospel Choir verzauberte unter der Leitung von Naomi Wien erneut das Publikum in der Rheinhalle.
Fotos: WDKFotos: WDKFotos: WDKFotos: WDKFotos: WDK

Christian Meringolo sorgte für italienisches Feeling während der GospelChristian Meringolo sorgte für italienisches Feeling während der GospelChristian Meringolo sorgte für italienisches Feeling während der GospelChristian Meringolo sorgte für italienisches Feeling während der GospelChristian Meringolo sorgte für italienisches Feeling während der Gospel
Night und macht Lust auf sein Konzert im April.Night und macht Lust auf sein Konzert im April.Night und macht Lust auf sein Konzert im April.Night und macht Lust auf sein Konzert im April.Night und macht Lust auf sein Konzert im April.

Bornheim-HerselBornheim-HerselBornheim-HerselBornheim-HerselBornheim-Hersel. Es war ein vor-
weihnachtliches Konzert wie man
es nur selten erlebt. Der LivinGospel
Choir verzauberte mit seiner „Christ-
mas Gospel Night“ das Publikum
kurz vor Weihnachten bereits zum
zweiten Mal in der Herseler Rhein-
halle. Das Powerensemble aus Trois-
dorf sprühte vor Freude und es dau-
erte nicht lange, bis der Funke auf

das Publikum übersprang. Nach rund
drei Stunden gingen über 500 Zuhö-
rer voller Emotionen in bester Stim-
mung und beseelt nach Hause.
„Nach 2023 treten wir hier zum zwei-
ten Mal hintereinander auf. Die At-
mosphäre in dieser Halle ist jedes
Mal super. Deshalb kommen wir
immer wieder gern hierher.“ Wolf-
gang Wien, der zusammen mit sei-

ner Frau Naomi den Chor vor mehr
als 25 Jahren gründete, sparte nicht
mit Lob für die Zuhörer, die den Be-
weis für eine unglaubliche Stimmung
nicht schuldig blieben. Es entwickel-
te sich im Laufe des Abends eine
Symbiose zwischen den Akteuren auf
der Bühne und dem Publikum im
Saal, die dem Ganzen nochmal ein
ganz besonderes Feeling verlieh.
Die über 30 Sängerinnen und Sän-
ger zelebrierten unter der Leitung
ihrer charismatischen Dirigentin Na-
omi Wien knapp 20 Songs der inter-
nationalen Soul-Szene. Die karibi-
sche Solistin Sonja LaVoice, bekannt
aus Auftritten in vielen Chören, Big
Bands und Musicals, verzauberte mit
ihrer einzigartigen Soulstimme das
Publikum ebenso wie der beliebte
und charismatische Te Amokao, der
direkt vom Krankenhaus auf die Büh-
ne der „Hall met Hätz“ gekommen
war, mit seinen gefühlvoll vorgetra-

genen Liedern. Als Special Guest trat
Christian Meringolo auf und setzte
mit italienischen Klängen zusätzli-
che Akzente. Nicht zu vergessen der
Auftritt der jungen Kölner Sängerin
Gloria, die bei ihrer Interpretation
der Adele-Ballade „Hello“ die Büh-
ne verließ und direkt im Publikum
performte. Kongenial begleitet wur-
den Chor und Solisten von der hoch-
karätigen Livingospel RnB Band. Mit
nicht enden wollendem Applaus ließ
sich der LivinGospel Choir natürlich
zu Zugaben „überreden“, darunter
als krönender Abschluss das welt-
weit bekannte und gesungene „Fe-
liz Navidad“. Seinem sozialen Enga-
gement gab der Choir Ausdruck, in
dem er wieder zu einer Sammlung
für den guten Zweck aufrief. Dem
folgten die Zuhörer gern und so ka-
men 2.851,55 Euro zusammen, eine
Steigerung um fast ein Viertel ge-
genüber dem Vorjahr. Mit dem Geld
wurden in Kooperation mit dem
Bündnis deutscher Hilfsorganisatio-
nen „Aktion Deutschland Hilft“
zwischenzeitlich über 30 Projekte
gegen den Hunger in der Welt unter-
stützt - darunter auch die „Tafeln
NRW“. Kein Wunder, dass Veran-
stalter Jürgen Nettekoven am Ende
des Tages mit dem Besuch und der
Stimmung mehr als zufrieden war.
„Die Rheinhalle in Hersel ist einfach
ein super Ort für Veranstaltungen.“
Deshalb organisiert er für die Ad-
ventszeit 2025 „Songs für die Ewig-
keit“ mit der Tribute-Band „MAFFAY
pur“ ebendort. Und vorher lädt er
am 5. April zu einer „Italienischen
Nacht“ mit Christian Meringolo &
Friends ebenfalls in die Rheinhalle
ein. Nähere Einzelheiten und Kar-
tenbestellungen:
www.nette-veranstaltungen.de
(WDK)

Einladung zum Seniorennachmittag
Liebe Seniorinnen und Senio-
ren, auch im Jahr 2025 möchte
der Ortsausschuss Odendorf e.
V. die Odendorfer und Essiger
Mitbürger (ab dem 70. Lebens-
jahr) und ihre Begleitung
wieder zu einem gemütlichen
Nachmittag bei Kaffee, Kuchen,

Schnittchen und einem schönen
Rahmenprogramm einladen.
Datum:Datum:Datum:Datum:Datum: Sonntag, 30. März,
ab 14 Uhr
Ort:Ort:Ort:Ort:Ort: Katholisches Pfarrzentrum,
Am Zehnthof 4,
53913 Swisttal-Odendorf
Hierzu sind alle Odendorfer und

Essiger Mitbürger vom 70. Le-
bensjahr an herzlich eingela-
den. Natürlich auch ihre Part-
nerin oder ihr Partner, auch
wenn dieser noch keine 70 Jah-
re alt ist. Die Teilnahme ist für
Sie und Ihre Begleitung kos-
tenlos.

Anmeldeschluss: 21. MärzAnmeldeschluss: 21. MärzAnmeldeschluss: 21. MärzAnmeldeschluss: 21. MärzAnmeldeschluss: 21. März
Die Plätze sind begrenzt, die
Vergabe erfolgt unter Berück-
sichtigung des Eingangs der An-
meldung.
Bitte sagen Sie rechtzeitig ab,
wenn Sie nach Ihrer Anmeldung
unerwartet verhindert sind!
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Stabsstelle „Wiederaufbau“
hilft auch heute noch den Opfern der Flut 2021
Jahresbericht des Rhein-Sieg-Kreises
Rhein-Sieg-Kreis (an). Auch im ver-
gangenen Jahr hat der Rhein-Sieg-
Kreis Menschen geholfen, die bei
der Flutkatastrophe im Juli 2021
ihr Hab und Gut verloren haben.
Auch nach über dreieinhalb Jahren
sind die Schäden in den betroffe-
nen Kommunen teilweise noch
sichtbar, und es gibt Menschen,
die weiterhin mit den Folgen zu
kämpfen haben.
Getreu dem Motto „Keine und kei-
ner wird alleine gelassen“ hatte
Landrat Sebastian Schuster weni-
ge Tage nach den furchtbaren Er-
eignissen in der Kreisverwaltung
die Stabsstelle „Wiederaufbau“
eingerichtet. Die Mitarbeitenden
dort unterstützen Betroffene un-
ter anderem umfassend bei Anträ-
gen auf finanzielle Wiederaufbau-

hilfe des Landes NRW: Wie stelle
ich den Antrag, wie rufe ich die
Mittel ab und welche Verwen-
dungsnachweise muss ich wie ein-
reichen. Seit Beginn des Angebots
wurden rund 8.500 Beratungsge-
spräche erfolgreich durchgeführt.
Eine Beratung ist nach vorheriger
Terminvereinbarung unter 02241
13-2200 oder unter www.rhein-
sieg-kreis.de/wiederaufbauhilfe an
drei verschiedenen Standorten
weiterhin möglich:
• Im Gründer- und Technologie-

zentrum, Marie-Curie-Straße
1, in 53359 Rheinbach

• Am Rathaus, Rathausstraße
115, in 53913 Swisttal

• Im Kreishaus, Kaiser-Wilhelm-
Platz 1, in 53721 Siegburg

Bürgerinnen und Bürger können

sich dort auch bei Fragen zur För-
derung von präventiven Hochwas-
serschutzmaßnahmen beraten las-
sen. Und es wird bei Bedarfen zu
psychosozialen Hilfen oder bau-
fachlichen Fragen rund um den Wie-
deraufbau zielgenau vermittelt.
Aufsuchende Hilfen direkt vor OrtAufsuchende Hilfen direkt vor OrtAufsuchende Hilfen direkt vor OrtAufsuchende Hilfen direkt vor OrtAufsuchende Hilfen direkt vor Ort
Seit dem Frühjahr 2023 geht der
Rhein-Sieg-Kreis zudem direkt auf
die Betroffenen zu. Gemeinsam
mit Hilfsorganisationen, Wohl-
fahrtsverbänden und weiteren pri-
vaten Initiativen kommen die Mit-
arbeitenden der Stabsstelle Wie-
deraufbau bei den sogenannten
„aufsuchenden Hilfen“ mit den
Menschen vor Ort ins Gespräch
und informieren unbürokratisch
über die unterschiedlichen Hilfsan-
gebote.

Das hat zwei Vorteile: Zum einen
erleichtern die aufsuchenden Hil-
fen den Zugang zur Wiederaufbau-
hilfe; viele Betroffene schämen sich
vielleicht, um Hilfe zu bitten, oder
wissen gar nicht, dass der Rhein-
Sieg-Kreis diese Angebote macht.
Zum anderen kann den Menschen
damit passgenau und individuell
geholfen werden.
So wurden seit 2023 bereits 5.800
Info-Flyer verteilt, an knapp 3.100
Haustüren wurde geklingelt, und
dabei sind rund 1.350 spontane
Beratungen durchgeführt worden.
Die aufsuchenden Hilfen soll es
voraussichtlich noch bis Mitte 2025
geben.
Alle Informationen zu Hilfsange-
boten unter www.rhein-sieg-
kreis.de/flut2021.



Wir in Swisttal | 26. Jahrgang | Nr. 2 | Samstag, 01. Februar 2025 | Kw 5 | wir-in-swisttal.de/e-paper20

Ein Paradies für Bierkenner
„Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt
und ihn glücklich sehen will.“ (Benjamin Franklin)
Jetzt zuschlagen - kreative Ge-Jetzt zuschlagen - kreative Ge-Jetzt zuschlagen - kreative Ge-Jetzt zuschlagen - kreative Ge-Jetzt zuschlagen - kreative Ge-
schenkideen.schenkideen.schenkideen.schenkideen.schenkideen.
Verschenken Sie doch mal einVerschenken Sie doch mal einVerschenken Sie doch mal einVerschenken Sie doch mal einVerschenken Sie doch mal ein
belgisches Spezialbier mit Glasbelgisches Spezialbier mit Glasbelgisches Spezialbier mit Glasbelgisches Spezialbier mit Glasbelgisches Spezialbier mit Glas
in einer schmuckvollen in einer schmuckvollen in einer schmuckvollen in einer schmuckvollen in einer schmuckvollen VVVVVerpa-erpa-erpa-erpa-erpa-
ckung.ckung.ckung.ckung.ckung.
Der belgische Supermarkt an der
Grenze, AD DELHAIZE, führt ein
breites Sortiment an Belgischen
Spezialbieren und hier schlägt das
Herz eines jeden Biertrinker hö-
her.
Die Kombination einer jahrhun-
dertealten Biertradition und der
heutigen Leidenschaft von Brau-
ern auf ihrer Suche nach Verede-
lung und Perfektion hat dazu ge-
führt, dass Belgien außergewöhn-
liche Biere mit authentischer Ge-
schichte und bahnbrechendem
Sachverstand produziert. Auch
darum räumen die belgischen

Brauer laufend Preise bei bedeu-
tenden internationalen Bierwett-
bewerben ab.
Im Grenzgenuss in Losheim gibtIm Grenzgenuss in Losheim gibtIm Grenzgenuss in Losheim gibtIm Grenzgenuss in Losheim gibtIm Grenzgenuss in Losheim gibt
es mehr als 250 Sorten Bier -es mehr als 250 Sorten Bier -es mehr als 250 Sorten Bier -es mehr als 250 Sorten Bier -es mehr als 250 Sorten Bier -
hier wird jeder fündig.hier wird jeder fündig.hier wird jeder fündig.hier wird jeder fündig.hier wird jeder fündig.

Und zahlreiche Geschenkverpa-Und zahlreiche Geschenkverpa-Und zahlreiche Geschenkverpa-Und zahlreiche Geschenkverpa-Und zahlreiche Geschenkverpa-
ckungen mit Original-Gläsern.ckungen mit Original-Gläsern.ckungen mit Original-Gläsern.ckungen mit Original-Gläsern.ckungen mit Original-Gläsern.
Den bekanntesten und populärs-
ten Biermarken, stehen Trappis-
tenbiere - die wegen der prakti-
zierten Produktionsbeschränkung
langsam aber sicher immer ex-
klusiver werden - und charakter-
volle Spezialbiere lokaler und fa-
miliärer Brauereien gegenüber. In
den letzten Jahren kommen
immer mehr kleinere Brauer mit
ihren Spezialbieren hervor und
überzeugen durch Qualität, Ge-
schmack und Preis.
Und in Belgien, gibt es auch dieUnd in Belgien, gibt es auch dieUnd in Belgien, gibt es auch dieUnd in Belgien, gibt es auch dieUnd in Belgien, gibt es auch die
leckeren Fruchtbiere, mitleckeren Fruchtbiere, mitleckeren Fruchtbiere, mitleckeren Fruchtbiere, mitleckeren Fruchtbiere, mit
Kirsch-, Himbeer oder Pfirsisch-Kirsch-, Himbeer oder Pfirsisch-Kirsch-, Himbeer oder Pfirsisch-Kirsch-, Himbeer oder Pfirsisch-Kirsch-, Himbeer oder Pfirsisch-
geschmack - ob mit oder ohnegeschmack - ob mit oder ohnegeschmack - ob mit oder ohnegeschmack - ob mit oder ohnegeschmack - ob mit oder ohne
Alkohol -Alkohol -Alkohol -Alkohol -Alkohol -
Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner TTTTTipp für einen ipp für einen ipp für einen ipp für einen ipp für einen TTTTTagesauf-agesauf-agesauf-agesauf-agesauf-
lug:lug:lug:lug:lug: Direkt gegenüber befindet sich

die bekannte Krippenausstellung
ArsKRIPPANA. Mehr als 300 Krip-
pen aus der ganzen Welt, wunder-
schön in Szene gesetzt. Und
nebenan das Möbeloutlet Ludwig,
mit pfiffigen Deko-Ideen. Für je-
den Geldbeutel preiswerte und
richtig schöne Möbel und das be-
kannte Mineralien Geschäft Ars-
MINERALIS. Kommen Sie vorbei
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und entdecken Sie etwas Neues.
Der AD DELHAIZE ist täglich ge-
öffnet von 8 bis 18:30 Uhr, auch
sonntags.
Und wenn Sie gleich vor Ort ein

gutes belgisches Bier genießen
möchten, gibt es nebenan das
CAFE Bistro Old Smuggler mit ei-
ner großen Auswahl an belgi-
schem Kuchen.

Infos und aktuelle Preise finden
Sie unter: www.grenzgenuss.net
Adresse fürs fürs Navi:Adresse fürs fürs Navi:Adresse fürs fürs Navi:Adresse fürs fürs Navi:Adresse fürs fürs Navi:
Prümer StrPrümer StrPrümer StrPrümer StrPrümer Str..... 55 - 55 - 55 - 55 - 55 -
53940 Hellenthal/Losheim -53940 Hellenthal/Losheim -53940 Hellenthal/Losheim -53940 Hellenthal/Losheim -53940 Hellenthal/Losheim -

direkt an der deutsch-belgischendirekt an der deutsch-belgischendirekt an der deutsch-belgischendirekt an der deutsch-belgischendirekt an der deutsch-belgischen
Grenze.Grenze.Grenze.Grenze.Grenze.
„Bier ist eine wahrhaft göttliche„Bier ist eine wahrhaft göttliche„Bier ist eine wahrhaft göttliche„Bier ist eine wahrhaft göttliche„Bier ist eine wahrhaft göttliche
Medizin.“Medizin.“Medizin.“Medizin.“Medizin.“
(Paracelsus)(Paracelsus)(Paracelsus)(Paracelsus)(Paracelsus)

Forum zur Bundestagswahl
Kandidaten stellen sich vor

Auf Einladung des Dekanatsbe-
reichsausschusses Rhein-Sieg
linksrheinisch und des Katholi-
schen Bildungswerkes Rhein-
Sieg-Kreis stellen sich die Kan-
didatinnen und Kandidaten zur
Bundestagswahl für den links-
rheinischen Rhein-Sieg-Kreis vor.
Am Mittwoch, 5. Februar, 19.30
Uhr, im Glasmuseum Rheinbach,
werden Dr. Norbert Röttgen
(CDU), Ute Krupp (SPD), Moritz

Wächter (Bündnis 90/Die Grü-
nen), Nicole Westig (FDP) und in
Vertretung Patrick Haas (Die Lin-
ke) unter der Moderation von
Pastoralreferent Michael Brandt
ihre persönlichen Vorhaben für
die neue Wahlperiode und Teile
ihrer Wahlprogramme vorstellen.
Damit bietet sich Gelegenheit,
die Kandidatinnen und Kandida-
ten persönlich kennenzulernen
und Vergleiche zwischen den

Parteien anzustellen. Auch Fra-
gen aus dem Publikum sind er-
wünscht. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen, der Eintritt
ist frei, Anmeldung nicht erfor-
derlich.
Der Wahlkreis 97 - Rhein-Sieg-
Kreis II zur Wahl des 21. Bundes-
tages umfasst die linksrheini-
schen Kommunen Alfter, Born-
heim, Meckenheim, Rheinbach,
Swisttal, Wachtberg und rechts-

rheinisch Bad Honnef, Königs-
winter, Sankt Augustin.
Der Dekanatsbereich Rhein-Sieg
linksrheinisch ist Teil des Kreis-
dekanates Rhein-Sieg.
Er umfasst die katholischen Seel-
sorgebereiche Alfter, Bornheim -
An Rhein und Vorgebirge, Born-
heim - Vorgebirge, Meckenheim,
Rheinbach, Swisttal, Wachtberg
im linksrheinischen Teil des
Rhein-Sieg-Kreises.
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Unterschriften gesetzt
Einheitliches Fahrradmietsystem für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis beauftragt
• Beauftragung des Anbieters

nextbike nach gemeinsamer
Ausschreibung

• Gemeinsames System geht im
Sommer 2025 an den Start

Bonn / Rhein-Sieg-KreisBonn / Rhein-Sieg-KreisBonn / Rhein-Sieg-KreisBonn / Rhein-Sieg-KreisBonn / Rhein-Sieg-Kreis..... Ab Som-
mer ist in der Stadt Bonn und dem
Rhein-Sieg-Kreis ein einheitliches
Fahrradmietsystem unterwegs.
Nach einem Ausschreibungsverfah-
ren hat sich der Anbieter nextbike
als Dienstleister für das Gemein-
schaftsprojekt durchgesetzt und
den Zuschlag für die nächsten fünf-
einhalb Jahre erhalten. Die Aus-
schreibung wurde von den örtli-
chen Verkehrsunternehmen Stadt-
werke Bonn Verkehrs-GmbH (SWB
Bus und Bahn), Regionalverkehr
Köln GmbH (RVK) und der Rhein-
Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH
(RSVG) geführt. Mit dem einheitli-
chen System wird es bald möglich
sein, die bisherigen Angebote als
ein gebündeltes System nutzen zu
können. Zuvor war beispielsweise
die Abgabe eines RVK e-Bikes in
Bonn nur an wenigen Übergabe-
stationen möglich. Das ändert sich
dieses Jahr, indem aus den drei

einzelnen regionalen Fahrradmiet-
systemen ein einheitliches wird
und flächendeckend genutzt wer-
den kann.
Sebastian Schuster, Landrat des
Rhein-Sieg-Kreises: „Die Fahrrad-
mietsysteme im Rhein-Sieg-Kreis
werden immer beliebter. Deshalb
ist ein gemeinsames System mit
der Stadt Bonn nur folgerichtig,
denn viele Fahrten der Bürgerinnen
und Bürger aus dem Rhein-Sieg-
Kreis starten oder enden genau
dort. Ich freue mich, dass wir im
Rhein-Sieg-Kreis weiterhin ein flä-
chendeckendes Angebot bereitstel-
len können, welches durch die Er-
weiterung in Richtung Bonn mehr
und mehr an Attraktivität gewin-
nen wird.“ Katja Dörner, Oberbür-
germeisterin der Stadt Bonn:
„Dank des einheitlichen Mietsys-
tems für Fahrräder gibt es jetzt ein
noch attraktiveres Angebot, um im
Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn fle-
xibel und nachhaltig unterwegs zu
sein. Damit wachsen zwei bereits
überdurchschnittlich gute und be-
liebte Angebote zusammen. Es
freut mich sehr, dass wir den

Kund*innen dank dieser Zusam-
menarbeit von Rhein-Sieg-Kreis
und Bonn einen echten Mehrwert
bieten können.“
Die Verkehrsunternehmen über-
nehmen die Organisation des ein-
heitlichen Fahrradmietsystems.
Dazu gehören auch ein neuer Name
und eine begleitende Kampagne,
die das System, seine Bedienung
und den Mehrwert für die Nutze-
rinnern und Nutzer vorstellt.
Dr. Marcel Frank, Geschäftsführer
der Regionalverkehr Köln GmbH
(RVK): „Unser Projektmanagement
Intermodalität bringt seine lang-
jährige Erfahrung mit dem RVK e-
Bike in dieses wunderbare und
übergreifende Projekt ein.
Es freut uns sehr, dass wir gemein-
sam unser Know-how in der Be-
treuung dieses einheitlichen Sys-
tems einbringen können, von dem
alle Seiten, aber besonders die
Nutzerinnen und Nutzer, profitie-
ren werden.“ Volker Otto, Ge-
schäftsführer der Rhein-Sieg-Ver-
kehrsgesellschaft mbH: „Durch die
Zusammenarbeit können wir den
Nutzerinnen und Nutzern eine

nahtlose Mobilität bieten - ohne
die Notwendigkeit, auf andere
Fahrräder umzusteigen. Dies ist ein
wichtiger Schritt für die Weiter-
entwicklung der intermodalen Ver-
kehrskonzepte in der Region.“
Neben der Vereinheitlichung wird
das Fahrradmietsystem allerdings
noch einen weiteren Vorteil für sei-
ne Nutzerinnen und Nutzer bereit-
halten, verrät Anja Wenmakers,
Geschäftsführerin SWB und Bahn:
„Nachhaltige Mobilität macht
nicht an Stadt- oder Kreisgrenzen
halt, deshalb vernetzen SWB, RVK
und RSVG nun Bonn und die Regi-
on mit Fahrrädern und Pedelecs.
Gut zu wissen für unsere Abo-Kund-
schaft: Künftig gibt es 30 nextbi-
ke-Freiminuten pro Ausleihe und
nicht mehr wie vorher pro Tag.“
In den Regionen sind bislang die
Fahrradangebote Mietfahrrad
(Stadt Bonn), das RSVG-Bike
(rechtsrheinischer Rhein-Sieg-
Kreis) und das RVK e-Bike (links-
rheinischer Rhein-Sieg-Kreis) ver-
fügbar. Durch die Vereinheitlichung
wachsen sie in diesem Jahr zu ei-
nem System zusammen.

Klinik Im Wingert: Herzliche
Einladung zu einer
Infoveranstaltung
Probleme mit Alkohol, Medikamenten,
Cannabis, Kokain oder Amphetaminen

Über die Möglichkeit einer ganz-
tägig ambulanten Rehabilitation
bei Suchtproblemen informiert
die Klinik Im Wingert regelmäßig
jeweils am ersten Mittwoch des
Monats.
Die nächste Infoveranstaltung
findet am Mittwoch, den 5. Feb-

ruar, um 17.30 Uhr in den Räu-
men der Klinik Im Wingert, Im
Wingert 9, 53115 Bonn statt.
Ausführliche Informationen über
die Tagesklinik in der Träger-
schaft von Caritas und Diakonie
finden Sie unter wwwwwwwwwwwwwww.suchthilfe-.suchthilfe-.suchthilfe-.suchthilfe-.suchthilfe-
bonn.debonn.debonn.debonn.debonn.de und 0228/28970128.0228/28970128.0228/28970128.0228/28970128.0228/28970128.
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Kostenfalle Autowerkstatt
6 Tipps für eine risikoärmere Reparatur

Muss ein Auto in die Reparatur, drohen hohe Kosten und - schlimmstenfallsMuss ein Auto in die Reparatur, drohen hohe Kosten und - schlimmstenfallsMuss ein Auto in die Reparatur, drohen hohe Kosten und - schlimmstenfallsMuss ein Auto in die Reparatur, drohen hohe Kosten und - schlimmstenfallsMuss ein Auto in die Reparatur, drohen hohe Kosten und - schlimmstenfalls
- Ärger mit der Werkstatt. Foto: Lightfield Studios/stock.adobe.com/- Ärger mit der Werkstatt. Foto: Lightfield Studios/stock.adobe.com/- Ärger mit der Werkstatt. Foto: Lightfield Studios/stock.adobe.com/- Ärger mit der Werkstatt. Foto: Lightfield Studios/stock.adobe.com/- Ärger mit der Werkstatt. Foto: Lightfield Studios/stock.adobe.com/
akz-oakz-oakz-oakz-oakz-o

Vor der Reparatur sollten Kunden unbedingt einen KostenvoranschlagVor der Reparatur sollten Kunden unbedingt einen KostenvoranschlagVor der Reparatur sollten Kunden unbedingt einen KostenvoranschlagVor der Reparatur sollten Kunden unbedingt einen KostenvoranschlagVor der Reparatur sollten Kunden unbedingt einen Kostenvoranschlag
einholen. In diesem listet die Werkstatt alle geplanten Reparaturen undeinholen. In diesem listet die Werkstatt alle geplanten Reparaturen undeinholen. In diesem listet die Werkstatt alle geplanten Reparaturen undeinholen. In diesem listet die Werkstatt alle geplanten Reparaturen undeinholen. In diesem listet die Werkstatt alle geplanten Reparaturen und
Kosten auf. Foto: industrieblick/stock.adobe.com/akz-oKosten auf. Foto: industrieblick/stock.adobe.com/akz-oKosten auf. Foto: industrieblick/stock.adobe.com/akz-oKosten auf. Foto: industrieblick/stock.adobe.com/akz-oKosten auf. Foto: industrieblick/stock.adobe.com/akz-o

Muss ein Auto in die Reparatur,
drohen hohe Kosten und -
schlimmstenfalls - Ärger mit der
Werkstatt. Mit diesen sechs Tipps
für eine risikoärmere Autorepara-
tur sind sie auf der sicheren Seite.
Kostenvoranschlag und BeratungKostenvoranschlag und BeratungKostenvoranschlag und BeratungKostenvoranschlag und BeratungKostenvoranschlag und Beratung
„Holen Sie unbedingt einen Kos-
tenvoranschlag ein, in dem alle
Reparaturen und Kosten aufgelis-
tet sind“, rät Robert Kunz, Rechts-
anwalt der Kanzlei Momberger,
einer Partnerkanzlei von Roland
Rechtsschutz.
Außerdem seien Werkstätten dazu
verpflichtet, über die Wirtschaft-
lichkeit und mögliche Risiken ei-
ner Reparatur zu beraten.
KKKKKeine mündlichen eine mündlichen eine mündlichen eine mündlichen eine mündlichen VVVVVersprechungenersprechungenersprechungenersprechungenersprechungen
Die Vertragspartner sollten schrift-
lich festhalten, was repariert wer-
den soll.
„Dazu gehört der Reparaturum-
fang und, dass keine zusätzlichen
Reparaturen ohne das Einver-
ständnis des Kunden durchgeführt
werden dürfen. Insbesondere dann,
wenn die Mangelursache noch ge-
funden werden muss“, rät Anwalt
Kunz.
„Sofern kein Kostenvoranschlag
vorliegt, sollte eine Kostenober-
grenze vereinbart werden. Die ver-
anschlagten Kosten dürfen dann
um maximal 20 Prozent überschrit-
ten werden“.
Option KündigungOption KündigungOption KündigungOption KündigungOption Kündigung
Teilt eine Werkstatt mit, dass es
zu höheren Kosten kommt, kann
der Vertrag außerordentlich ge-
kündigt werden. „Dann müssen nur

jene Kosten übernommen werden,
die bis dahin angefallen sind. Wird
der Kunde nicht rechtzeitig infor-
miert, muss er die Lohnkosten für
die über den Kostenvoranschlag
hinausgehenden Arbeiten nicht
zahlen; nützliche Materialkosten
aber unter Umständen schon“, so
Kunz.
Mietwagen oder Leihfahrzeug?Mietwagen oder Leihfahrzeug?Mietwagen oder Leihfahrzeug?Mietwagen oder Leihfahrzeug?Mietwagen oder Leihfahrzeug?
Es ist ratsam, vertraglich festzule-
gen, wie lange die Reparatur dau-
ert. Schafft es die Werkstatt nicht,
das Fahrzeug rechtzeitig zu repa-
rieren, kann der Kunde unter ge-
wissen Voraussetzungen ein Auto
anmieten und diese Kosten als
Schadensersatz bei der Werkstatt
einfordern. Hierbei gibt es jedoch
einiges zu beachten, um nachher
nicht u.U. auf den Kosten sitzen zu
bleiben. Risikoärmer ist es
jedenfalls, die Werkstatt vorher um
ein kostenloses Leihfahrzeug zu
bitten.
Auf Nachbesserung bestehenAuf Nachbesserung bestehenAuf Nachbesserung bestehenAuf Nachbesserung bestehenAuf Nachbesserung bestehen
Hat die Werkstatt den ursprüngli-
chen Defekt nicht oder mangelhaft
beseitigt, kann man auf kostenlo-
se Nacherfüllung bestehen: „Es ist
ratsam, der Werkstatt eine ange-
messene Frist zu setzen“, so Kunz.
„Sollte der Schaden bis dahin nicht
repariert sein, kann die Rechnung
gemindert oder Schadensersatz
gefordert werden.“
Beschädigungen während der Re-Beschädigungen während der Re-Beschädigungen während der Re-Beschädigungen während der Re-Beschädigungen während der Re-
paraturparaturparaturparaturparatur
Hat das Fahrzeug Beschädigungen,
die in der Werkstatt entstanden
sind, müssen diese der Werkstatt

nachgewiesen werden. Der Anwalt
rät: „Halten Sie den Zustand des
Fahrzeugs vor der Reparatur zum
Beispiel mit hochauflösenden Fo-

tos fest.“ Weitere Rechtstipps gibt
es unter:
www.roland-rechtsschutz.de
(akz-o)
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Chance7 erhält Förderung bis 2026
Erfolgreicher Abschluss des Naturschutzgroßprojektes gesichert

Laufenden Gewässerrenaturierung im Krabachtal (Hennef). Fotos. Rhein-Laufenden Gewässerrenaturierung im Krabachtal (Hennef). Fotos. Rhein-Laufenden Gewässerrenaturierung im Krabachtal (Hennef). Fotos. Rhein-Laufenden Gewässerrenaturierung im Krabachtal (Hennef). Fotos. Rhein-Laufenden Gewässerrenaturierung im Krabachtal (Hennef). Fotos. Rhein-
Sieg-KreisSieg-KreisSieg-KreisSieg-KreisSieg-Kreis

Renaturierte ehemalige Fischzuchtanlage am Quirrenbach in Königswin-Renaturierte ehemalige Fischzuchtanlage am Quirrenbach in Königswin-Renaturierte ehemalige Fischzuchtanlage am Quirrenbach in Königswin-Renaturierte ehemalige Fischzuchtanlage am Quirrenbach in Königswin-Renaturierte ehemalige Fischzuchtanlage am Quirrenbach in Königswin-
ter mit der Wiederherstellung eines naturnahen Amphibiengewässerster mit der Wiederherstellung eines naturnahen Amphibiengewässerster mit der Wiederherstellung eines naturnahen Amphibiengewässerster mit der Wiederherstellung eines naturnahen Amphibiengewässerster mit der Wiederherstellung eines naturnahen Amphibiengewässers

Rhein-Sieg-Kreis (hei). Das Natur-
schutzprojekt chance7 im Rhein-
Sieg-Kreis kann bis Ende 2026
weitere Projekte realisieren. Das
Bundesamt für Naturschutz sowie
die Bezirksregierung Köln bewil-
ligten jetzt den Antrag auf Verlän-
gerung und die damit verbunde-
nen Fördergelder. „Die Verlänge-
rung der Förderung dokumentiert,
dass chance7 bundesweit aner-
kannt ist. Der Rhein-Sieg-Kreis
zeichnet sich durch eine vielfälti-
ge, einzigartige Naturlandschaft,
wie dem Siebengebirge, aus. Die-
se Naturräume gilt es, in Abstim-
mung mit allen Beteiligten, zu pfle-
gen und weiter zu entwickeln“,
würdigt Landrat Sebastian Schus-
ter die Förderzusage.  Damit kön-
nen wichtige Projekte abgeschlos-
sen werden. Mit der genehmig-
ten Finanzierung können wir bis
Ende 2026 noch viel Positives für
die Natur im Rhein-Sieg-Kreis
bewirken“, schaut Tim Hahlen,
Umweltdezernent des Rhein-Sieg-
Kreises, optimistisch in die Zu-
kunft. Projekte wie chance7 sind
dabei in das seit dem Jahr 1979
bestehende bundesweite Förder-
programm chance.natur einge-
bunden. Hierrüber werden nur sol-
che Naturschutzprojekte geför-
dert, die eine landes- bis bundes-
weite Bedeutung haben und über
deren Projektumsetzung eine
hohe überregionale Strahlkraft
erlangt werden kann. In NRW
waren neben chance7 bislang nur
zwei weitere Projekte am Nieder-
rhein und in der Senne förderwür-
dig, was die Bedeutung des hiesi-

gen Naturraums rund um das Sie-
bengebirge hervorhebt. Dies un-
terstreicht die Bedeutung von
chance7 und es ist umso erfreuli-
cher, dass die Projektziele bislang
zu einem großen Teil erfolgreich
umgesetzt werden konnten.
Schwerpunkt der Arbeiten bis Ende
2026 werden der Bereich um Wind-
eck-Stromberg, das Krabachtal-
system in Hennef und verschiede-
ne andere Bachtäler sein. Hier
wird vor allem der Bau von Am-
phibientümpeln und die Entwick-
lung von artenreichen Feuchtwie-
sen durchgeführt. Durch diese
Maßnahmen werden zahlreiche
regionaltypische Biotope und Ar-
ten erhalten. Bei der Detailpla-
nung liegt dabei ein besonderes
Augenmerk auf den Zielarten
Gelbbauchunke und Ameisenbläu-
ling. Seit Beginn der Umsetzungs-
phase von chance7 in 2015 hat
der Rhein-Sieg-Kreis ein Netz-
werk von Kooperationspartnern
aufgebaut. Innerhalb des Förder-
gebiets konnten 219 Hektar Flä-
chen langfristig für den Natur-
schutz über Ankauf gesichert wer-
den. Zusätzlich sind Flächen von
insgesamt 21,5 Hektar dauerhaft
gepachtet. 170 Hektar Fläche wur-
den in eine extensive, naturver-
trägliche landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung überführt. „Die
Umsetzung und Pflege der Natur-
schutzprojekte ist auf lange Sicht
hin angelegt und funktioniert nur
in Zusammenarbeit mit den vie-
len Partnerinnen und Partnern,
die sich ebenfalls für den Natur-
schutz einsetzen“, so Tim Hahlen.

Landwirte, Kommunen, Inhaber-
innen und Inhaber von Flächen des
Landesbetriebs Wald und Holz,
des Verschönerungsvereins für
das Siebengebirge (VVS), der Bio-
logischen Stationen und weitere
Partner gehören dazu. Mit ihnen
hat chance7 für insgesamt circa
285 Hektar dauerhafte Duldungs-
verträge abgeschlossen. Konkret
konnten seitdem so seltene Le-
bensräume wie Heideflächen, ar-
tenreiche (Feucht)wiesen, tro-
ckenwarme Lebensräume, Still-
und Fließgewässer sowie vom
Aussterben bedrohte Zielarten
wie u. a. Zippammer, Mauerei-
dechse, Wiesenkopf-Ameisen-
bläulinge und Gelbbauchunke ge-
fördert werden. Ein Highlight ist
die Beweidung durch die Wander-
schafherde, die für den Erhalt und
die Pflege wichtiger Offenlandle-
bensräume im und rund um das
Siebengebirge sorgt. Besonders
hervorzuheben ist der 2023 ge-
schlossene Vertrag zwischen der
Stadt Bad Honnef und dem Rhein-
Sieg-Kreis. Dieser regelt die
Wiederbewaldung mit Laubbaum-
arten, den Nutzungsverzicht und
die Flächenstilllegung Flächen-
stilllegung sowie den Erhalt und
die Erweiterung von Offenlandbi-
otopen auf insgesamt 150 Hektar
Waldfläche. Die im Pflege- und
Entwicklungsplan gesteckten Zie-
le zur Waldentwicklung im Sie-
bengebirge konnten mit dem Ver-
trag erreicht werden. Wenn die
Förderung von chance7 Endes des
Jahres 2026 ausläuft, wird der
Rhein-Sieg-Kreis die entwickel-

ten Naturschutzprojekte im Rah-
men der sogenannten Schutzge-
bietspflege weiterhin fachlich be-
treuen.
Chance7 ist Bestandteil des Bundes-Chance7 ist Bestandteil des Bundes-Chance7 ist Bestandteil des Bundes-Chance7 ist Bestandteil des Bundes-Chance7 ist Bestandteil des Bundes-
förderprogramms „chance.natur“förderprogramms „chance.natur“förderprogramms „chance.natur“förderprogramms „chance.natur“förderprogramms „chance.natur“
Seit 1979 wurden hierdurch bun-
desweit bislang 87 Projekte ge-
fördert. 71 davon sind abgeschlos-
sen, 16 laufen derzeit. Ziel ist es,
herausragende Bereiche des Na-
turerbes und der Biodiversität in
Deutschland durch gezielte Maß-
nahmen langfristig zu erhalten
und zu entwickeln. Die Projekte
reichen zum Beispiel von umfang-
reichen Auen- und Gewässerre-
naturierungen über Naturwald-
entwicklung bis hin zu großflächi-
gen Moorrenaturierungen. Im
Rhein-Sieg-Kreis und in der Bun-
desstadt Bonn wurden seit 2015
auf rund 11.300 Hektar Projekt-
fläche zwischen dem Siebenge-
birge und der mittleren Sieg vor
allem Weinbergsbrachen, Obst-
wiesen, extensiv genutztes Wie-
sen- und Weideland, Heide, Ge-
wässer sowie der Waldumbau und
die natürliche Waldentwicklung
durch gezielte Maßnahmen ge-
fördert. Der Rhein-Sieg-Kreis er-
wirbt über chance7 für den Natur-
schutz wichtige Flächen und be-
auftragt dort Maßnahmen die der
Natur und dem Artenschutz die-
nen. Die Kosten für die Umset-
zung des Projektes beliefen sich
seit 2015 auf insgesamt 14,7 Mio.
Euro. Bis Ende 2026 wurde dem
Rhein-Sieg-Kreis nun eine Förder-
zusage von weiteren 1,49 Mio.
Euro erteilt. www.chance7.org.
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Brandschutz zu Hause und unterwegs
Mit den richtigen Maßnahmen vorbeugen und Flammen schon im Keim ersticken

Kühle Sommerabende erfordern wärmende Maßnahmen. Doch einKühle Sommerabende erfordern wärmende Maßnahmen. Doch einKühle Sommerabende erfordern wärmende Maßnahmen. Doch einKühle Sommerabende erfordern wärmende Maßnahmen. Doch einKühle Sommerabende erfordern wärmende Maßnahmen. Doch ein
Lagerfeuer kann durch Funkenflug leicht einen Brand auslösen. Foto:Lagerfeuer kann durch Funkenflug leicht einen Brand auslösen. Foto:Lagerfeuer kann durch Funkenflug leicht einen Brand auslösen. Foto:Lagerfeuer kann durch Funkenflug leicht einen Brand auslösen. Foto:Lagerfeuer kann durch Funkenflug leicht einen Brand auslösen. Foto:
DJD/www.ask-the-fox.deDJD/www.ask-the-fox.deDJD/www.ask-the-fox.deDJD/www.ask-the-fox.deDJD/www.ask-the-fox.de

Sicherheit wird in Deutschland meist
großgeschrieben. Doch eine Gefahr,
die häufig unterschätzt wird, ist Feu-
er. Dabei brennt es hierzulande alle
zwei bis drei Minuten in einer Woh-
nung oder einem Haus. Die häufigs-
te Ursache ist laut der IFS Brandur-
sachenstatistik 2023 Elektrizität, ge-
folgt von menschlichem Fehlverhal-
ten wie der vergessenen Pfanne auf
dem Herd oder dem unbeaufsichtig-
ten Adventskranz.
Auch Outdoor lauern zahlreiche
Brandgefahren, von fliegenden Fun-
ken beim Lagerfeuer über defekte
Motoren und Gaskocher im Boot
oder Wohnmobil. Schnelles Reagie-
ren kann dann nicht nur Sachschä-
den vermeiden, sondern auch Leben
retten
Nur 120 Sekunden Zeit zu reagie-Nur 120 Sekunden Zeit zu reagie-Nur 120 Sekunden Zeit zu reagie-Nur 120 Sekunden Zeit zu reagie-Nur 120 Sekunden Zeit zu reagie-
renrenrenrenren
Um zu verhindern, dass aus einer
kleinen Glut ein gefährliches Feuer
wird, bleiben im Ernstfall nur etwa
120 Sekunden Zeit. Denn schon nach
zwei bis vier Minuten bilden sich
giftige Rauchgase, vor denen nur die
Flucht retten kann. Mithilfe einer
Löschdecke lassen sich schnell viele
brenzlige Situationen in den Griff
bekommen. Umso praktischer, wenn

diese ohnehin die Lieblingsdecke ist
und schon griffbereit auf dem Sofa,
in der Koje oder am Lagerfeuer be-
reitliegt - wie die Kuschel- und
Brandschutzdecke „Cosy Fox“ von
Ask The Fox. Zum Sicherheitsfeature
wird das in Deutschland gefertigte
Textil durch die moderne Hightech-
Faser PyroTex. Diese erstickt Flam-
men zuverlässig, ohne zu tropfen, zu
schmelzen oder giftige Gase zu ent-
wickeln, und kann als feuerfester
Schutzschild eingehüllte Menschen
schützen. Wenn keine Gefahr droht,
spendet sie als kuschelweicher und
wärmender Begleiter wohlige Be-
haglichkeit.
Umsichtiges Umsichtiges Umsichtiges Umsichtiges Umsichtiges VVVVVerhalten verhinderterhalten verhinderterhalten verhinderterhalten verhinderterhalten verhindert
BrändeBrändeBrändeBrändeBrände
Neben einer Löschdecke sollte in
jeder Wohnung sowie bei Camping
und Co. auch ein Feuerlöscher parat
stehen. Außerdem gilt: Rauchmel-
der retten Leben, da sie unbemerkte
Brände rechtzeitig anzeigen. Damit
diese gar nicht erst entstehen, sind
Vorbeugung und umsichtiges Ver-
halten wichtig - viele Tipps dazu gibt
es auch unter www.ask-the-fox.com.
So sollten Mehrfachsteckdosen nicht
überlastet und defekte Elektrogerä-
te ausgetauscht werden. Brennen-

de Kerzen, offenes Feuer und den
eingeschalteten Herd niemals aus
den Augen lassen, Zigarettenstum-
mel achtsam entsorgen. Im Freien
gilt es, Grill- oder Lagerfeuer nur auf

sicherem Untergrund zu entzünden
und sorgfältig wieder zu löschen.
Denn Brandschutz ist auch Umwelt-
schutz, und schon ein kleiner Funke
kann zum großen Feuer werden. (DJD)
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So wird die Terrasse zur Wohlfühloase
Mit der passenden gläsernen Überdachung kann man jede Terrasse aufwerten

Statt Gedrängel am Strand und War-
teschlangen an Flughäfen möchten
immer mehr Menschen die heimi-
sche Natur und den eigenen Garten
genießen. Eine zentrale Rolle nimmt
dabei die Terrasse ein, für die eine
gläserne Überdachung eine sinnvol-
le Ergänzung sein kann. Sie bietet
wirkungsvollen Wetterschutz, man
kann sie mit hochwertigen Garten-
möbeln gestalten und sie sorgt für
den wichtigen Sonnenschutz.
Zahlreiche Zahlreiche Zahlreiche Zahlreiche Zahlreiche Ausführungsarten mög-Ausführungsarten mög-Ausführungsarten mög-Ausführungsarten mög-Ausführungsarten mög-
lichlichlichlichlich
Die „klassische“ Terrassenüberda-
chung ist das einfache Pultdach, das
an der Hauswand befestigt ist und
vorn in der Regel von zwei Stützen
gehalten wird. Ist es zusätzlich mit
einer Beschattung wie einer Marki-
se versehen, erfüllt es bereits die
Grundanforderungen an einen wir-
kungsvollen Regen- und Sonnen-
schutz. Wer mehr Komfort möchte,
kann das Terrassendach weiter auf-
werten. Dies kann mit einer Festver-
glasung beginnen, die an der „Wet-
terseite“ montiert wird und gegen
seitlich einfallenden Regen und Wind
schützt. Man kann die Überdachung
aber auch vollständig mit Seitenele-
menten schließen. Dann spricht man
meist von einem Kaltwintergarten
oder einem sogenannten Glashaus.
Diese Elemente können in der Regel
auch nachträglich an ein Terrassen-
dach angebaut werden. Bei einem
Glashaus sollte es immer genügend
Öffnungsmöglichkeiten geben, denn
im Sommer möchte man den „Frei-
sitzcharakter“ genießen. Dafür sor-

gen Bauteile wie Schiebetüren oder
Faltanlagen, Ganzglas-Schiebetüren
bilden die meiste Transparenz.
Auf die Erfahrung des FachbetriebsAuf die Erfahrung des FachbetriebsAuf die Erfahrung des FachbetriebsAuf die Erfahrung des FachbetriebsAuf die Erfahrung des Fachbetriebs
setzensetzensetzensetzensetzen
Für den gläsernen Anbau sind viele
Erweiterungen möglich, die den
Wohnkomfort erhöhen. Ein Winter-
garten in Wohnraumqualität etwa
ist ganzjährig nutzbar - auch wäh-
rend frostiger Tage im Winter oder
einer Hitzewelle im Sommer. Dafür
muss er aber alle erforderlichen Funk-
tionen erfüllen: Wärme- und Son-
nenschutz, Beschattung, Belüftung
und Beheizung. „Die Auslotung des
Nutzungswunsches, die mögliche
Ausrichtung des Anbaus sowie das
vorhandene Budget und die damit
verbundene Auswahl der Materia-
lien sind die Hauptachsen für einen
gelungenen Wintergarten. Dies kann
nur ein Fachbetrieb mit einschlägi-
ger Erfahrung leisten“, so Peter Er-
telt, Vorsitzender des Bundesverban-
des Wintergarten. Um privaten Bau-
herren mehr Sicherheit bei der Aus-
wahl eines Fachbetriebs zu geben,
hat der Bundesverband ein Quali-
tätssystem eingeführt, das die Kom-
petenz eines Betriebs dokumentiert,
mehr Infos: www.bundesverband-
wintergarten.de. Zunächst wird das
zum Einsatz kommende Profilsystem
getestet. Danach folgen Zertifizie-
rungen für die Bereiche Planung, Fer-
tigung und für die Montage vor Ort.
Für die Bereiche Planung und Mon-
tage müssen Fachseminare besucht
und nach spätestens fünf Jahren wie-
derholt werden. (DJD)

Der Lieblingsplatz ist immer da, wo das meiste Licht ist. Das ist einer derDer Lieblingsplatz ist immer da, wo das meiste Licht ist. Das ist einer derDer Lieblingsplatz ist immer da, wo das meiste Licht ist. Das ist einer derDer Lieblingsplatz ist immer da, wo das meiste Licht ist. Das ist einer derDer Lieblingsplatz ist immer da, wo das meiste Licht ist. Das ist einer der
wichtigsten Gründe für die Beliebtheit eines Wintergartens. Foto: DJD/wichtigsten Gründe für die Beliebtheit eines Wintergartens. Foto: DJD/wichtigsten Gründe für die Beliebtheit eines Wintergartens. Foto: DJD/wichtigsten Gründe für die Beliebtheit eines Wintergartens. Foto: DJD/wichtigsten Gründe für die Beliebtheit eines Wintergartens. Foto: DJD/
Bundesverband Wintergarten e.V.Bundesverband Wintergarten e.V.Bundesverband Wintergarten e.V.Bundesverband Wintergarten e.V.Bundesverband Wintergarten e.V.
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Haus- und  
Wohnungstüren
+ Zertifizierte Qualität „Made in Germany“

+  Montage durch speziell geschulte Mitarbeiter

+ Die richtige Tür für Ihren Anspruch

WWW.JAKOBS-BONN.DE

  Christian-Lassen-Straße 16, 53117 Bonn            0228 422  446-0           info@jakobs-bonn.de

Biotop statt Beton
Gründächer bieten vielfältige Vorteile für die Ökologie und das städtische Klima
Rund 45 Prozent der Siedlungs-
und Verkehrsflächen in Deutsch-
land sind nach Angaben des Bun-
desumweltamtes aktuell versie-
gelt, also bebaut, betoniert, as-
phaltiert, gepflastert oder an-
derweitig befestigt. Das hat viel-
fältige negative Folgen: vom Hit-
zestau, der viele Städte an hei-
ßen Tagen prägt, bis zu drohen-
den Überschwemmungen bei
Starkregen, da große Nieder-
schlagsmengen nicht mehr aus-
reichend und schnell genug ver-
sickern können. Doch es gibt
Möglichkeiten, auch in dicht
bebauten Bereichen wieder
mehr Grün zu ermöglichen.
Flachdächer auf Eigenheimen
und Firmengebäuden sowie Ga-
ragen- und Carportdächer las-
sen sich vielfach bepflanzen. Die
Gründächer können das urbane

Mikroklima verbessern und neue
Lebensräume für bedrohte Tier-,
Pflanzen- und Insektenarten
schaffen.
Drei Drei Drei Drei Drei VVVVVarianten des Gründachsarianten des Gründachsarianten des Gründachsarianten des Gründachsarianten des Gründachs
Bei einer nachträglichen Begrü-
nung von Dächern sind zunächst
die Voraussetzungen zu prüfen,
von der Statik bis hin zur Dich-
tigkeit. Noch unkomplizierter ist
es, bei Neubauten direkt an eine
Bepflanzung zu denken und da-
mit Teilflächen wieder zu ent-
siegeln. Dafür gibt es grundsätz-
lich drei Möglichkeiten. Die ex-
tensive Begrünung ist, wie es
der Name schon andeutet, die
pflegeleichteste Variante. Dabei
erhält das Dach einen geschlos-
sen grünen Teppich, der sich
selbst versorgt - ein gelegentli-
ches Düngen reicht bereits aus.
„Mehr gestalterische Möglich-

keiten bietet eine intensive
Dachbegrünung“, erklärt Karen
Buschauer vom Dachsystem-
hersteller Bauder. Bei dieser Va-
riante handelt es sich um einen
Garten in der Höhe, der sich mit
Beeten, Blumen und höher wach-
senden Büschen ganz nach ei-
genen Wünschen bepflanzen
lässt. Auch eine Sonnenterrasse
mit Platz für Liegen und eine
Sitzgruppe ist möglich.
Klima verbessern und Klima verbessern und Klima verbessern und Klima verbessern und Klima verbessern und Artenviel-Artenviel-Artenviel-Artenviel-Artenviel-
falt fördernfalt fördernfalt fördernfalt fördernfalt fördern
Die dritte Form neben extensi-
ver und intensiver Begrünung ist
die Anlage eines ökologisch
wertvollen, naturnahen Dachbi-
otops. Dabei legen erfahrene
Dachexperten Wert auf eine na-
turnahe, abwechslungsreiche
Gestaltung mit insektenfreund-
lichen Biotopelementen, variie-

renden Substratstärken sowie
blütenreicher Bepflanzung für
Bienen und Schmetterlinge zum
Schutz der Artenvielfalt. Kom-
plettsysteme beispielsweise von
Bauder erleichtern den Aufbau
langlebiger und dichter Gründä-
cher, unter www.bauder.de etwa
finden sich mehr Details sowie
Ansprechpartner im Fachhand-
werk vor Ort. Erfahrene Exper-
ten begleiten die gesamte Pla-
nung und Ausführung und kön-
nen darüber hinaus nützliche
Tipps zur Pflege des Gründachs
geben. Übrigens: Einige Kom-
munen fördern die Dachbegrü-
nung, zum Beispiel durch Nach-
lässe bei den Abwassergebüh-
ren. Details dazu sind mit der
örtlichen Verwaltung zu klären,
dabei können die Fachbetriebe
ebenfalls unterstützen. (DJD)



Wir in Swisttal | 26. Jahrgang | Nr. 2 | Samstag, 01. Februar 2025 | Kw 5 | wir-in-swisttal.de/e-paper28

Ausbildung zum Baumschulgärtner
Ein grüner Weg für die Zukunft

Abwechslungsreich und wichtig für die Zukunft: Ausbildung zum Baumschulgärtner. Fotos: Bund deutscherAbwechslungsreich und wichtig für die Zukunft: Ausbildung zum Baumschulgärtner. Fotos: Bund deutscherAbwechslungsreich und wichtig für die Zukunft: Ausbildung zum Baumschulgärtner. Fotos: Bund deutscherAbwechslungsreich und wichtig für die Zukunft: Ausbildung zum Baumschulgärtner. Fotos: Bund deutscherAbwechslungsreich und wichtig für die Zukunft: Ausbildung zum Baumschulgärtner. Fotos: Bund deutscher
Baumschulen e.V./Ferdinand Graf Luckner/akz-oBaumschulen e.V./Ferdinand Graf Luckner/akz-oBaumschulen e.V./Ferdinand Graf Luckner/akz-oBaumschulen e.V./Ferdinand Graf Luckner/akz-oBaumschulen e.V./Ferdinand Graf Luckner/akz-o

Mit einem Blick auf die Klimaver-
änderungen wird deutlich, wie
wichtig es ist, Städte zu begrü-
nen und nachhaltige Lösungen für
die Umwelt zu schaffen. Die Aus-
bildung zum Baumschulgärtner
eröffnet dabei einen faszinieren-
den Berufszweig, der nicht nur
abwechslungsreich, sondern auch
von großer Bedeutung für unsere
Zukunft ist.
Vielseitig und äußerst interessantVielseitig und äußerst interessantVielseitig und äußerst interessantVielseitig und äußerst interessantVielseitig und äußerst interessant
Die Tätigkeitsfelder eines Baum-
schulgärtners sind so vielfältig wie
die Pflanzen selbst. Das Herzstück
der Ausbildung liegt in der Pflan-

zenproduktion. Hier lernen ange-
hende Baumschulgärtner alles
über Aufzucht und Pflege von Bäu-
men, Sträuchern und Pflanzen al-
ler Art. Dabei spielt nicht nur das
biologische Wissen eine Rolle,
sondern es ist auch handwerkli-
ches Geschick bei der Kultivie-
rungstechnik gefragt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im
Pflanzenschutz. Baumschulgärt-
ner müssen lernen, mit Krankhei-
ten und Schädlingen umzugehen,
ohne dabei die Umwelt zu belas-
ten. Die Ausbildung vermittelt ein
tiefes Verständnis für ökologische

Zusammenhänge und lehrt, wie
man die Balance zwischen gesun-
den Pflanzen und dem Schutz der
Natur bewahrt. Zusätzlich gehört
natürlich auch die Beratung der
Kunden dazu. Wann ist die beste
Pflanzzeit für verschiedene Gehöl-
ze und Pflanzen? Worauf muss bei
der Wahl des Standorts geachtet
werden? Welche Böden sind für
welche Pflanzen geeignet, wann
muss gedüngt, geschnitten oder
geerntet werden - die Fragen der
Kunden sind vielfältig. Tiefes Fach-

wissen, Kompetenz und selbstver-
ständlich Freundlichkeit und der
Spaß am Job sind dabei wichtig.
Doch nicht nur vor Ort in den Baum-
schulen, sondern auch wenn es
um die Gestaltung von Parks oder
Grünanlagen geht, sind Baum-
schulgärtner die richtigen An-
sprechpartner.
Ausbildung mit Leidenschaft fürAusbildung mit Leidenschaft fürAusbildung mit Leidenschaft fürAusbildung mit Leidenschaft fürAusbildung mit Leidenschaft für
die Naturdie Naturdie Naturdie Naturdie Natur
Um in diese grüne Welt einzutau-
chen, ist ein guter Hauptschulab-
schluss die Mindestvorausset-
zung. Die duale Ausbildung er-
streckt sich regulär über drei Jah-
re, wobei bei einem entsprechen-
den Schulabschluss oder vorheri-
ger Vorbildung eine Verkürzung
um maximal ein Jahr möglich ist.
Die Ausbildung erfolgt dabei so-
wohl im Betrieb als auch in der
Berufsschule, um eine ausgewo-
gene Mischung aus theoretischem
Wissen und praktischen Fähigkei-
ten zu gewährleisten. Engagierte
Nachwuchskräfte sind gefragt, um
die Herausforderungen der Zu-
kunft anzugehen und innovative
Lösungen für die grüne Stadt von
morgen zu entwickeln.
Um mehr über die Ausbildung zum
Baumschulgärtner zu erfahren,
empfiehlt sich ein Besuch der
Webseite www.zukunftgruen.de
sowie der sozialen Medien von
zukunftgruen. Hier finden Inter-
essierte detaillierte Informatio-
nen, Erfahrungsberichte und Kon-
taktdaten, um den ersten Schritt
in eine grüne Zukunft zu wagen.
(akz-o)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Samstag, 15. Februar 2025Samstag, 15. Februar 2025Samstag, 15. Februar 2025Samstag, 15. Februar 2025Samstag, 15. Februar 2025

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
10.02.2025 um 10 Uhr10.02.2025 um 10 Uhr10.02.2025 um 10 Uhr10.02.2025 um 10 Uhr10.02.2025 um 10 Uhr

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
DienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistung

SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges
RentnerRentnerRentnerRentnerRentner,,,,, 78, 78, 78, 78, 78, eigenes Haus eigenes Haus eigenes Haus eigenes Haus eigenes Haus,,,,, sucht sucht sucht sucht sucht
Dame,Dame,Dame,Dame,Dame,

die ihn beim Einkauf, Restaurant-,
Café-, Arzt-, Apotheken- u. Kirchen-
besuche begleitet. Gute Bezahlung,
in Heimerzheim. Möglichst mit eige-
nem PKW. Chiffre 2701 an RAUTEN-
BERG MEDIA, E-Mail:
verkauf@rautenberg.media

An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf
Designerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel allerDesignerin kauft Pelzmäntel aller
A r tA r tA r tA r tA r t

sowie Damen- und Herrenbekleidung.
Tel: 0163 240 5663 oder 02205 94 78
473

KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch
Achtung seriöser Achtung seriöser Achtung seriöser Achtung seriöser Achtung seriöser AnkaufAnkaufAnkaufAnkaufAnkauf

von Pelze, Klaviere, Weine/Cognac,
Krokotaschen, Porzellan, Bilder, Zinn,
Puppen, Bekleidung, Näh-/Schreibma-
schinen,  Bücher, Teppiche, Rollatoren,
Schallplatten, Golfschläger. 0176
37003544 Frau Gross

StellenmarktStellenmarktStellenmarktStellenmarktStellenmarkt
MECHANIKER agria Einachser-MECHANIKER agria Einachser-MECHANIKER agria Einachser-MECHANIKER agria Einachser-MECHANIKER agria Einachser-
Motormäher gesuchtMotormäher gesuchtMotormäher gesuchtMotormäher gesuchtMotormäher gesucht

Müller Maschinen Troisdorf, 02241-
949090
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Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
01805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 00

Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-
dienstdienstdienstdienstdienst

116 117116 117116 117116 117116 117
KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser

Universitätskliniken, Venus-
berg
0228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-0
Helios Klinikum Bonn/Rhein-
Sieg
0228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-0

TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
Tierärztliche Klinik für Klein-
tiere Windeck
02292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 51
Tierärztliche Klinik für Pferde
Aggertal, Lohmar-Wahlscheid
02206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 10
Tierärztlicher Ringnotdienst
Rhein-Sieg
ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -ht tps / / t ie ra rz t -notd ienst -
rhein-sieg-kreis.derhein-sieg-kreis.derhein-sieg-kreis.derhein-sieg-kreis.derhein-sieg-kreis.de

Selbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-KontaktstelleSelbsthilfe-Kontaktstelle
Träger: Der Paritätische NRW
Landgrafenstr. 1 | 53842 Trois-
dorf
Telefon 02241 94 99 99
Montag und Mittwoch 9 - 14
Uhr
Donnerstag 13 - 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige Ergänzende Unabhängige TTTTTeilha-eilha-eilha-eilha-eilha-
be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)be-Beratung Rhein Sieg (EUTB)

Träger: Der Paritätische NRW
Landgrafenstraße 1 / Siegla-
rer Straße 100 (barrierefrei)
53842 Troisdorf

Samstag, 1. FebruarSamstag, 1. FebruarSamstag, 1. FebruarSamstag, 1. FebruarSamstag, 1. Februar
Bahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-Apotheke
Aachener Straße 17, 53359 Rheinbach, 02226/916630

Sonntag, 2. FebruarSonntag, 2. FebruarSonntag, 2. FebruarSonntag, 2. FebruarSonntag, 2. Februar
St. Hubertus-ApothekeSt. Hubertus-ApothekeSt. Hubertus-ApothekeSt. Hubertus-ApothekeSt. Hubertus-Apotheke
Königstraße 80a, 53332 Bornheim, 02222/9979997

Montag, 3. FebruarMontag, 3. FebruarMontag, 3. FebruarMontag, 3. FebruarMontag, 3. Februar
Apotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im Ärztehaus
Keramikerstraße 61, 53359 Rheinbach, 02226/2005

Dienstag, 4. FebruarDienstag, 4. FebruarDienstag, 4. FebruarDienstag, 4. FebruarDienstag, 4. Februar
TTTTTurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekeeeee
Martinstraße 20, 53359 Rheinbach, 02226/3577

Mittwoch, 5. FebruarMittwoch, 5. FebruarMittwoch, 5. FebruarMittwoch, 5. FebruarMittwoch, 5. Februar
Antonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-Apotheke
Toniusplatz 3, 53913 Swisttal, 02226/5886

Donnerstag, 6. FebruarDonnerstag, 6. FebruarDonnerstag, 6. FebruarDonnerstag, 6. FebruarDonnerstag, 6. Februar
Markus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-Apotheke
Schumacherstraße 2-10, 53332 Bornheim, 02222/931440

Freitag, 7. FebruarFreitag, 7. FebruarFreitag, 7. FebruarFreitag, 7. FebruarFreitag, 7. Februar
FFFFFrohnhof rohnhof rohnhof rohnhof rohnhof ApothekApothekApothekApothekApotheke Dre Dre Dre Dre Dr..... Br Br Br Br Braunaunaunaunaun
Frongasse 1, 53913 Swisttal-Heimerzheim, 02254/7204

Samstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. FebruarSamstag, 8. Februar
Glocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-ApothekeGlocken-Apotheke
Hauptstraße 234, 53347 Alfter, 0228/9863660

Sonntag, 9. FebruarSonntag, 9. FebruarSonntag, 9. FebruarSonntag, 9. FebruarSonntag, 9. Februar
SchwSchwSchwSchwSchwanen anen anen anen anen ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Rochusstraße 118-120, 53123 Bonn, 0228/42289902

Montag, 10. FebruarMontag, 10. FebruarMontag, 10. FebruarMontag, 10. FebruarMontag, 10. Februar
Dahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-Apotheke
Dahlienstraße 15, 53332 Bornheim, 02227/911326

Dienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. FebruarDienstag, 11. Februar
Martin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-Apotheke
Hauptstraße 19, 53359 Rheinbach, 02226/3445

Mittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. FebruarMittwoch, 12. Februar
Quellen-ApothekeQuellen-ApothekeQuellen-ApothekeQuellen-ApothekeQuellen-Apotheke
Chateauneufstraße 7, 53347 Alfter, 0228/640050

Donnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. FebruarDonnerstag, 13. Februar
Donatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-Apotheke
Königstraße 63, 53332 Bornheim, 02222/2503

Freitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. FebruarFreitag, 14. Februar
ApothekApothekApothekApothekApotheke am e am e am e am e am WinkWinkWinkWinkWinkelpfadelpfadelpfadelpfadelpfad
Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen, 02251/2696

Samstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. FebruarSamstag, 15. Februar
KKKKKosmos osmos osmos osmos osmos ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Rochusstraße 180, 53123 Bonn, 0228/614399

Sonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. FebruarSonntag, 16. Februar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Wormersdorfer Straße 42-44, 53359 Rheinbach, 02225/14646

je von 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag
Angaben ohne Gewähr

02241 2014296
t e i l h a b e b e r a t u n g - r h e i n -
sieg@paritaet-nrw.org
Offene Sprechstunde: diens-
tags 10 bis 13 Uhr und indivi-
duelle Beratungstermine
nach Vereinbarung
Diese Angebot richtet sich an
Menschen mit Beeinträchti-
gungen.

Kontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro PflegeselbsthilfeKontaktbüro Pflegeselbsthilfe
Rhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-KreisRhein-Sieg-Kreis

Landgrafenstraße 1, Troisdorf
02241 49 39 301
p f l e g e s e l b s t h i l f e - r h e i n -
sieg@paritaet-nrw.org
Dies ist ein Angebot für pfle-
gende Angehörige.
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